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2 In Kürze

Volksinitiative zur Einreichung einer 
Standesinitiative «Die Bierdeckel
Steuer erklärung»

Die Volksinitiative verlangt die Ein rei
chung einer Standesinitiative beim 
Bund mit dem Ziel, die Steuergeset
ze so zu revidieren, dass die Be steu
e  rung von Privatpersonen (so ge
nann  te natürliche Personen) we sent
lich einfacher wird. Bei der Ein kom
menssteuer sollen Einheits steuer  ta
rife und fixe Abzüge einge führt wer
den. Die heutige Vermö gens und 
Ertragsbesteuerung soll durch eine 
Sollkapitalrenditebesteue rung er
setzt werden, das heisst, dass ein 
festzulegender Zinssatz auf dem Ver
mögen besteuert würde, un abhängig 
vom konkreten Ertrag. Mit solchen 
Massnahmen liesse sich das Aus
füllen der Steuererklärung wesent
lich vereinfachen. Der Steuer erklä
rung müssten weniger Belege beige
legt werden. Für die Steuerver wal
tung würde die Kontrolle der Steuer
erklärungen einfacher. Das führt zu 
einem tieferen Aufwand und zu tiefe
ren Kosten. 

Reicht ein Kanton eine Standesinitia
tive ein, so entscheiden die eidge
nössi schen Räte wie bei einem par la
mentarischen Vorstoss über die Er
heb lichkeit. Wird der Vorstoss gut
geheissen, arbeiten die eidgenös si
schen Räte eine gesetzliche Rege

lung im Sinne des Antrags aus. Wird 
er abgelehnt, ist das Geschäft erle
digt. Im Gegensatz zu einer Volks ini ti
a tive haben somit nicht die Stimm
berechtigten das letzte Wort, wenn 
dem Vorstoss keine Folge gegeben 
wird.

Der Regierungsrat hat dem Kantons
rat Zustimmung zum Volksbegehren 
beantragt. Unser Steuersystem ist 
kom pliziert. Neben dem Bund (di rek
te Bundessteuer) erheben Kanton 
und Gemeinden aufgrund des kanto
nalen Gesetzes Steuern. Die Kan to
ne sind dabei nicht frei, wie sie die 
Steuern ausgestalten wollen, weil 
das Steuerharmonisierungsgesetz 
die wesentlichen Grundzüge wie 
zum Beispiel die Abzüge vor
schreibt. Deshalb liegt es am Bun
des gesetzgeber, eine grund le gen de 
Vereinfachung vorzu nehmen. 

Der Kantonsrat bezweifelte indessen 
die Wirkung einer Standesinitiative. 
Es sind schon zahlreiche Vorstösse 
hängig und ähnliche Standesinitiati
ven der Kantone Solothurn und Aar
gau wurden abgelehnt. Zwar wird 
eine Vereinfachung des Steuer sys
tems befürwortet, aber in Bezug auf 
die Ausgestaltung gehen die Meinun
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gen auseinander. Namentlich wird 
bei einer Sollkapitalrenditebesteue
rung befürchtet, dass für Sparer, de
ren Guthaben tief verzinst wird, die 
Sollrendite zu höheren Steuern führt. 
Steuerpflichtige mit hohen Renditen 
auf ihrem Vermögen wer den dage
gen steuerlich entlastet. Skeptisch 
werden auch die Einheits steuertarife 
beurteilt. Diese bringen eher Perso
nen mit hohen Einkom men Vorteile. 
Die Initianten halten dem entgegen, 
dass mit der Initiati ve die Ausgestal
tung des Tarifs nicht vorweggenom
men wird und dieser so ausgestaltet 
werden kann, dass keine Gruppe 
bevorzugt oder be nach teiligt wird. 

In der Abstimmung beschloss der 
Kantonsrat mit 35 zu 15 Stimmen, 
die Initiative den Stimmberechtigten 
mit dem Antrag auf Ablehnung zu 
unterbreiten.



4 Zur Sache

Die Volksinitiative

Die am 25. September 2008 mit 
1’254 gültigen Unterschriften ein g e
reichte Volksinitiative der FDP des 
Kantons Schaffhausen hat die Verein
fachung des Steuersystems zum 
Ziel. An die Stelle der verschiedenen 
Abzüge, welche die Steuerpflichti
gen heute vornehmen können, wie 
zum Beispiel den Abzug für die Be
rufsauslagen, die Wertschriftenver
wahrung und so weiter, sollen weni
ge Einheitsabzüge treten. Die bis
herige Vermögenssteuer und die 
detaillierte Besteuerung des Ver mö
gensertrags sollen entfallen und 
durch eine Sollkapitalrenditebesteue
rung ersetzt werden. Somit würde 
ein Prozentsatz als Vermögensertrag 
festgelegt (Sollkapitalrendite) und 
unabhängig von den konkret anfal
lenden Vermögenserträgen für die 
Besteuerung angewendet. Mit die
sem Sollrenditesatz wäre auch die 
Vermögenssteuer abgegolten. Nebst 
der Vermögenssteuer könnte auch 
der Eigenmietwert entfallen. Abge
schafft werden könnten auch die Erb
schafts und Schenkungs steuer, die 
Grundstückgewinnsteuer und die 
Besteuerung von Renten und Kapital
auszahlungen im Rah men der pri
vaten Altersvorsorge (3. Säule). 

Nach Meinung der Initianten ist ein 
einfaches und transparentes Steuer
system für alle von Vorteil. Der Ein
heitssteuersatz würde zwar die mitt
leren und höheren Einkommen ten
denziell bevorzugen. Das werde 
aber wettgemacht durch den Wegfall 
der bisherigen Steueroptimierungen 
aufgrund der mehr als 400 mögli
chen Abzüge, von denen vor allem 
die höheren Einkommen profitiert 
hätten.

Mit der Initiative würde das Steuer
system vereinfacht. Damit entfalle 
ein erheblicher finanzieller Aufwand 
für die Bewältigung der Daten im be
stehenden Steuersystem. Deshalb 
enthalte die Initiative Sparpotenzial. 
Ein tieferer Verwaltungsaufwand 
bedeute auch tiefere Steuern. Die 
BierdeckelSteuererklärung nehme 
den Steuerpflichtigen zwar nicht die 
Arbeit ab, Belege für das Einkom
men und das Vermögen vorzuwei
sen, aber die Abzüge würden pau
schal gewährt und damit würde der 
Aufwand für das Ausfüllen der 
Steuer  erklärung sowie der Umfang 
der Steuererklärung wesentlich 
reduziert. Die Vereinfachung des 
Steuersystems sei geeignet, Wachs
tumsimpulse auszulösen.
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Bestrebungen zur Vereinfachung 
des Steuersystems auf Bundes
ebene

Auf der eidgenössischen Ebene wur
den verschiedene Vorstösse unter
nommen oder sind noch hängig, die 
eine Vereinfachung des Steuersys
tems verlangen. Auch der Kanton 
Zürich hat am 5. November 2008 
eine Standesinitiative mit diesem 
Ziel eingereicht. Schon 2005 haben 
die Kantone Solothurn und Aargau 
Standesinitiativen mit ähnlicher 
Stoss  richtung eingereicht. Diesen 
wurde allerdings nicht Folge geleis
tet. Von Bedeutung war dabei, dass 
die zuständige ständerätliche Kom
mission die Auffassung vertrat, ein 
vereinfachtes Steuersystem sei zwar 
unbedingt nötig, aber sie als Kom
mis sion verfüge nicht über genü
gend Informationen, um zu beurtei
len, welche Reform für die Schweiz 
am meisten taugen würde. Sie nahm 
deshalb zur Kenntnis, dass die Eid
genössische Steuerverwaltung eine 
Überprüfung der möglichen Steuer
reformen und insbesondere deren 
Auswirkungen auf die Steuerpflichti
gen und auf das Wachstum vor
nimmt, und wünschte, dass die Er
gebnisse dieser Abklärungen bald 
vorliegen. Die Federführung bei die
ser Reform soll indessen beim Bun

desrat und nicht, wie das bei der An
nahme der Standesinitiative der Fall 
gewesen wäre, bei der parlamen tari
schen Kommission des Ständera tes 
liegen.

Der Bundesrat hat erkannt, dass das 
geltende Steuersystem in den letz
ten Jahren immer komplizierter und 
komplexer geworden ist. Deshalb 
prüft er eine fundamentale Reform 
mit dem Ziel eines einfacheren und 
effizienteren Steuersystems, wel
ches die Staatsausgaben transpa
rent und für alle tragbar finanziert. 
Die Belastungen sollen massvoll 
sein und dem Prinzip der wirtschaft
lichen Leistungsfähigkeit folgen. Bis
her wurden mögliche Reformopti o
nen erarbeitet und von externen Gut
achtern evaluiert. Die Ergebnisse 
wer den nun einer politischen Evalua
tion durch das Eidgenössische Fi
nanz departement unterzogen. Die 
Ergebnisse dieser Evaluation sollen 
abgewartet werden, bevor der Bun
desrat Grundsätze eines neuen 
Steuersystems festlegt.



6 Zur Sache

Argumente des Initiativkomitees

Die radikale Vereinfachung der Steu
er erklärung bringt für alle Steuerzah
lerinnen und Steuerzahler Vorteile:

Weniger Papierkrieg
Das heutige Steuersystem kennt 
mehr als 400 Abzugsmöglichkeiten. 
Ein unübersichtlicher, undurch sich
tiger Abzugsdschungel, in dem jeder 
Abzug natürlich entsprechende Bele
ge oder Hilfsblätter verlangt. Durch 
die Einführung von drei bis maximal 
vier grosszügig bemessenen Pau
schalabzügen (Berufsabzug, Kinder
abzug und so weiter) entfällt die gan
ze Belegsammlerei und damit auch 
der von allen gefürchtete Papier krieg 
und BelegWirrwarr.

Tiefere Steuern
Die radikal vereinfachte Steuererklä
rung ist natürlich auch einfacher zu 
kontrollieren. Der Kontrollaufwand 
für die Steuerverwaltung wird also 
massiv reduziert. Die damit verbun
de ne Gleichung ist ganz einfach: 
Weni g er Kontrollaufwand = weniger 
Kos ten beim Staat = tiefere Steuern 
für alle.

Mehr Gerechtigkeit
Von den heute mehr als 400 Abzugs
möglichkeiten profitieren vor allem 

Personen mit hohen Einkommen, 
die so ihre Steuerrechnung «opti mie
ren» können. Mit der Einführung eini
ger weniger Pauschalabzüge wer
den die Steuerschlupflöcher ge
stopft, was zu mehr Steuergerech
tigkeit führt.

Mehr Wachstum
Die steile Progressionskurve soll 
durch zwei bis drei Einheitstarife 
abgelöst werden. Damit lohnt es 
sich wieder, mehr zu arbeiten und 
ein Zusatzeinkommen zu verdienen. 
So bleibt unter dem Strich mehr 
Geld im Portemonnaie! Und das kur
belt unsere Wirtschaft wieder an.

Das gilt auch für die neue Sollkapi tal
renditebesteuerung, welche unter 
ande rem die heutige Vermögenssteu
er oder auch die Grundstückgewinn
steuer ersetzen soll. Wer investiert, 
sein Geld arbeiten lässt und damit 
Arbeitsplätze schafft, wird neu be
lohnt; er muss nur die Sollrendite als 
Einkommen versteuern. Auch das 
schafft Wachstum und Arbeitsplätze.

Weniger «Chiflete»
Im Vorbeigehen werden auch noch 
zwei der grössten Zankäpfel der 
schweizerischen Politik beseitigt. Mit 
der Einführung der Sollkapitalrendite
be steue rung ist nämlich das Thema 
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«Besteuerung des Eigenmietwertes» 
erledigt; diese Steuer entfällt. Auch 
die stetigen Forderungen nach einer 
Kapitalgewinnsteuer sind vom Tisch. 
Allen Vermögen wird nämlich die glei
che, als Einkommen zu versteu ern
de Rendite zugrunde gelegt, egal, 
ob das Vermögen in Wertpa pieren, 
Obligationen, Gold oder im eigenen 
Betrieb angelegt ist.

Die konkrete Ausgestaltung des neu
en Steuersystems (Höhe der Ab züge 
und der Einheitstarife) bleibt jedem 
ein zelnen Kanton und damit dem 
Volk vorbehalten. So wird sicher ge
stellt, dass die Umstellung gerecht 
und für alle fair erfolgt. Gleichzeitig 
bleibt damit aber auch der Wettbe
werb unter den Kantonen erhalten.

Damit die Vereinfachung der Steuer
erklärung vorankommt, müssen wir 
den Druck auf «Bundesbern» auf
recht erhalten. Deshalb braucht es 
auch ein klares Signal aus Schaff
hausen. 



8 Erwägungen des 
Kantonsrates

Der Kantonsrat empfiehlt Ihnen, sehr 
geehrte Stimmbürgerinnen und 
Stimm bürger, die Volksinitiative zur 
Einreichung einer Standesinitiative 
«Die BierdeckelSteuererklärung» ab
zulehnen. Es ist fraglich, ob mit der 
Standesinitiative überhaupt et was 
erreicht werden kann, weil die Bun
des versammlung ähnliche Initia tiven 
aus den Kantonen Aargau und Solo
thurn abgelehnt hat und das An lie
gen mit einer Standesinitiative des 
Kantons Zürich bereits wieder einge
bracht worden ist. Der Kanton 
Schaff  hausen soll nicht anderen Kan
tonen hinterherrennen, sondern den 
für ihn zentralen Anliegen Nachdruck 
verschaffen. Während das Ziel einer 
Vereinfachung des Steuersystems 
begrüsst wird, werden die einzelnen 
Detailvorschläge der Standesinitia
tive abgelehnt. Kritisch werden die 
vorgeschlagenen Einheitssteuersät
ze beurteilt. Sie seien für die Verein
fachung des Steuersystems nicht nö
tig. Damit würden Steuerpflichtige 
mit höheren und hohen Einkommen 
bevorzugt. Bezweifelt wurde auch, 
ob die vorgeschlagene Sollkapital
rendite besteuerung gerecht sei und 
der Besteuerung nach der wirtschaft
lichen Leistungsfähigkeit entspre
che. Je nach der Festlegung der Soll
kapitalrendite ergäbe sich näm lich 
eine Mehrbelastung von Personen, 

die ihr Vermögen sicher und dafür 
mit tiefen Zinsen anlegen müssten, 
während grössere Vermö gen einen 
über der Sollrendite liegen den Ertrag 
abwerfen würden, der dann 
steuerfrei bliebe. 

Aus diesen Gründen beschloss der 
Kantonsrat mit 35 gegen 15 Stim
men, den Stimmberechtigen die Ab
lehnung der Initiative zu beantra gen.

Im Namen des Kantonsrates

Der Präsident:
Markus Müller

Die Sekretärin:
Erna Frattini



9Text der Initiative

«Der Kanton Schaffhausen reicht 
eine Standesinitiative nach Art. 160 
Abs. 1 der Bundesverfassung ein 
mit dem Ziel, die eidgenössische 
Steuergesetzgebung und allfällige 
Verfassungsartikel so zu revidieren, 
dass die Besteuerung von natürli
chen Personen in den Kantonen 
grundlegend vereinfacht werden 

kann. Insbesondere sollen Gemein
den und Kantone bei der Einkom
mens  besteuerung Einheitssteuer
tarife und fixe Einheitsabzüge ein
führen und die heutige Vermögens 
und Ertragsbesteuerung durch eine 
Sollkapitalrenditebesteuerung erset
zen.»

Standesinitiative

Gemäss Art. 160 Abs. 1 der Bun
des  verfassung steht jedem Kanton 
gleich wie den Mitgliedern der eid
genössischen Räte und den parla
mentarischen Kommissionen das 
Recht zu, der Bundesversam m
lung Initiativen zu unterbreiten. 
Nach der Kantonsverfassung kann 
eine Standesinitiative vom Kan
tons  rat oder von den Stimmbe
rechtig ten des Kantons Schaff
hausen be schlossen werden.

Wird eine Standesinitiative einge
reicht, so entscheidet die Bundes
ver sammlung, ob ihr Folge zu leis
ten ist oder nicht. Beschliesst sie, 
ihr keine Folge zu leisten, ist das 
Geschäft erledigt. Im anderen Fall 

wird das Begehren dem National 
oder Ständerat zur Erstbehandlung 
zugewiesen. Die zuständige Kom
mission dieses Rates hat dann in
nert zwei Jahren eine Vorlage aus
zu arbeiten und dem Rat zu unter
breiten. Wird der Entwurf nicht in 
dieser Frist vorgelegt, entscheidet 
der Rat, ob die Frist verlängert 
oder die Initiative nicht weiterver
folgt, d. h. abgeschrieben werden 
soll. Im Gegensatz zur Volksinitia ti
ve, über deren Schicksal Volk und 
Stände bestimmen, liegt es bei der 
Standesinitiative in der Befugnis 
der eidgenössischen Räte zu ent
scheiden, ob sie den Vorschlag 
umsetzen wollen.
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Volksinitiative «Schluss mit der Diskrimi
nierung der klassischen Familie!»
(Abschaffung des Kinderbetreuungsabzuges und Umlegung der dadurch 
erzielten Mehrsteuern auf den Kinderabzug)

Die mit 1’170 gültigen Unterschriften 
eingereichte Volksinitiative der Jun
gen SVP Schaffhausen mit dem Titel 
«Schluss mit der Diskriminierung der 
klassischen Familie!» will den Kinder
betreuungsabzug im Steuergesetz 
abschaffen. Jetzt können Eltern die 
effektiven Kosten für die Fremdbe
treu ung ihrer Kinder für die Besteue
rung vom Erwerbseinkommen in Ab
zug bringen, höchstens aber bis 
zum Betrag von 9’400 Franken pro 
Kind (Basis Steuerjahr 2010). Die mit 
dem Wegfall des Kinderbetreuungs
abzugs zu entrichtenden zusätz li
chen Steuern sollen dazu verwendet 
werden, den allgemeinen Kinder ab
zug zu erhöhen, wobei auf die nächs
ten 100 Franken aufgerundet wer
den soll. Die Mehrsteuern infolge der 
Abschaffung des Kinderbetreuungs
abzugs würden sich auf knapp 
130’000 Franken pro Jahr belaufen, 
was eine Erhöhung des allgemeinen 
Kinderabzugs um 113 Franken be
ziehungsweise aufgerundet um 200 
Franken pro Kind erlauben würde. 

Die Initianten sehen im Kinderbetreu
ungs abzug eine Diskriminierung der 
klassischen Familie, weil diese für 

die Kinderbetreuung keinen entspre
chenden Abzug geltend machen 
könne. Mit der Abschaffung werde 
die Diskriminierung beseitigt.

Der Regierungsrat und der Kantons
rat lehnen die Abschaffung des Kin
derbetreuungsabzugs ab. Berufstä
tige Personen haben ihr Erwerbsein
kommen zu versteuern. Wer somit 
auf die entgeltliche Fremdbetreuung 
der Kinder angewiesen ist, um über
haupt ein Erwerbseinkommen er zie
len zu können, soll die anfallen den 
Kosten bis zum gesetzlich vor gese
henen Maximalbetrag in Abzug brin
gen können. Andernfalls müssen 
Steuern auf dem Erwerbseinkom
men bezahlt werden, das dem Steu
er pflichtigen gar nicht zur Ver fügung 
steht, weil daraus zu nächst die Kin
derbetreuungs kos ten zu be zahlen 
sind. Neben Schaff hausen kennen 
23 weitere Kantone einen entspre
chenden Abzug. Mit der Vorlage zur 
Revision der Familien besteuerung, 
die zurzeit in den eidgenössischen 
Räten behandelt wird, soll der Kin
derbetreuungs ab zug in der ganzen 
Schweiz obli gato risch eingeführt 
werden, weil auf die se Weise die 
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Steuergerechtigkeit für Familien am 
besten verwirklicht wer den kann. 
Sollte dieses Gesetz wie geplant auf 
den 1. Januar 2010 ein geführt 
werden, müsste der Kanton den 
Kinderbetreuungsabzug umge hend 
wieder einführen. 

Der Kinderbetreuungsabzug ist ein 
wichtiges Element zur Förderung der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 
Mit der Abschaffung leidet die Attrak
tivität des Kantons als Wohnort für 
Familien mit Kindern. Zahlreiche El
tern sind aus wirtschaftlichen Grün
den auf ein Zweiteinkommen ange
wiesen. Das gilt selbstverständ lich 
auch für einen Grossteil der allein 
erziehenden Personen, die einer 
Berufstätigkeit nachgehen müssen. 

Der Kantonsrat empfiehlt Ihnen, sehr 
geehrte Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, mit 34 zu 16 Stimmen 
die Initiative «Schluss mit der Diskri
minierung der klassischen Familie!» 
(Abschaffung des Kinderbetreuungs
ab zuges und Umlegung der dadurch 
erzielten Mehrsteuern auf den Kin
der abzug) zur Ablehnung.
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Was will die Volksinitiative?

Die Volksinitiative der Jungen SVP 
Schaffhausen (JSVP) verlangt in der 
Form einer allgemeinen Anregung, 
dass der Kinderbetreuungsabzug 
nach Art. 37 Abs. 2 lit. e des Geset
zes über die direkten Steuern abge
schafft wird. Das Begehren wurde 
mit 1’170 gültigen Unterschriften 
eingereicht.

Die Initianten sehen im Kinderbetreu
ungsabzug eine Ungerechtigkeit. Mit 
dem Fremdbetreuungsabzug zahle 
die Familie, deren Kinder in einer 
Krip pe betreut würden, deutlich we
niger Steuern. Eltern, die sich hin ge
gen selbst um ihre Kinder kümmer
ten, gingen leer aus. Das Gleiche 
gelte, wenn die Familie eine Betreu
ung im Bekannten oder im Verwand
ten kreis organisiere. Das sei stos
send und unfair. Die finanzielle Ent
lastung der Familie solle allen glei
chermassen zukommen, unge achtet 
der Betreuungsform. Dabei gehe es 
nicht nur um Geld. Es sei Familien 
und Müttern die gleiche hohe Wert
schätzung entgegen zu bringen, un
abhängig davon, ob sie berufs tätig 
bleiben oder zu Hause bleiben möch
ten.

Geltendes Recht

Unter den Sozialabzügen sieht das 
Steuergesetz einen allgemeinen Kin
derabzug vor, der 8’400 Franken be
trägt (Basis Steuerjahr 2010). Mit die
sem Abzug wird der Grundsatz der 
Be steuerung nach der wirtschaftli
chen Leistungsfähigkeit umgesetzt. 
Es wird sichergestellt, dass die Steu
erlast nach sozialen Grundsät zen 
tragbar ist, und auch der Tat sache 
Rechnung getragen, dass Familien 
und Alleinerziehende mit Kindern 
grössere finanzielle Lasten auf sich 
zu nehmen haben.

Neben dem Kinderabzug sieht das 
Steuergesetz einen Kinderbetreu
ungs ab zug von höchstens 9’400 
Fran ken (Basis Steuerjahr 2010) vor. 
Dieser Abzug kann vorgenommen 
werden für die Kosten der Betreu
ung von Kindern unter 15 Jahren 
durch Drittpersonen, wenn die ge
meinsam steuerpflichtigen Eltern 
einer Erwerbstätigkeit nachgehen 
oder wenn die erwerbstätigen Per
sonen alleinerziehend sind. Der Ab
zug setzt bei der Erwerbstätigkeit 
an. Mit der Erwerbstätigkeit ergibt 
sich ein höheres Einkommen, das 
versteuert werden muss. Wenn je
mand besondere Aufwendungen 
hat, um überhaupt ein Einkommen 
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erzielen zu können, so darf er diese 
als so genannte Gewinnungskosten 
vom Einkommen abziehen. Das gilt 
beispielsweise für die Kosten des 
Arbeitswegs, der allfällig erforderli
chen auswärtigen Verpflegung, der 
beruflichen Weiterbildung und so 
weiter. Beim Kinderbetreuungsabzug 
verhält es sich ähnlich. Er berück
sich tigt die Kosten für die Fremd
betreuung von Kindern, da ohne die 
Fremdbetreuung kein Erwerbsein
kom men erzielt werden könnte. 
Ohne den Abzug wären im Vergleich 
zur Familie, bei der ein Elternteil die 
Betreuung übernimmt und auf die 
Erwerbstätigkeit verzichtet, die zu 
entrichtenden Steuern höher, weil 
das zusätzlich erzielte Einkommen 
eingerechnet wird, obwohl daraus 
zuerst die Kosten für die Fremdbe
treuung der Kinder entrichtet werden 
müssen. 

Im Steuerjahr 2006 (Basis 98 Pro
zent der definitiven Veranlagungen) 
wurden Kinderabzüge im Gesamtbe
trag von 95,8 Millionen Franken gel
tend gemacht, das heisst für rund 
16’000 minderjährige oder in beruf
licher Ausbildung stehende Perso
nen. Der Betreuungsabzug wurde 
wie folgt geltend gemacht: 

 Anzahl Abzug
 Steuer- von … bis Anzahl
 pflichtige in Franken Kinder
 373 0 bis 2’500 688
 127 2’500 bis 5’000 195
 58 5’000 bis 7’500 78
 42 7’500 bis 9’000 50
 600  1’011

Insgesamt beliefen sich die geltend 
gemachten Betreuungsabzüge auf 
2,2 Millionen Franken, was eine steu 
 er liche Entlastung von rund 130’000 
Franken pro Jahr bedeute te. Für das 
Jahr 2007 kann aufgrund der inzwi
schen definitiv veranlagten Steuer
pflich tigen hochgerechnet von einer 
steuerlichen Entlastung um rund 
128’000 Franken ausgegangen 
werden.

Wie die Tabelle zeigt, beträgt der Be 
 treuungsabzug in rund zwei Dritteln 
aller Fälle weniger als 2’500 Franken 
pro Kind. Im Durchschnitt beträgt 
der Abzug rund 2’200 Franken pro 
Kind.
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Argumente des Initiativkomitees

In Schaffhausen besteht heute eine 
grosse Ungerechtigkeit: Eltern, die 
ihre Kinder gewerblich fremdbetreu
en lassen, können in ihrer Steuer er
klärung bis zu Fr. 9’400.– von ihrem 
Einkommen abziehen. Eltern, die 
ihre Kinder wie früher selbst erzie
hen oder sich im Verwandten oder 
Bekanntenkreis (z.B. Grosi) organisie
ren, gehen leer aus! Und dies, ob
wohl sie in der Regel auf ein zweites 
Erwerbseinkommen verzichten. 
Heute bezahlen die Eltern, die ihre 
Kinder selbst erziehen, mit ihren 
höhe ren Steuern die Krippenplätze 
der anderen. Das ist völlig unfair!
Mit unserer Initiative fordern wir die 
Abschaffung des unfairen Fremd be
treuungsabzugs. Das eingesparte 
Geld soll allen Familien – ungeachtet 
der Betreuungsform – zugute kom
men.

Auch die elterliche Erziehungs ar
beit verdient unsere Wert schät
zung!
Die Familienpolitik hat sich in den 
letzten Jahren in eine Sackgasse 
entwickelt. Erziehung wird mehr und 
mehr verstaatlicht und die klassi
sche Familie wird in weiten Kreisen 
als «Auslaufmodell» beschimpft. Als 
trendy gilt, wer seine Kinder weggibt 

und arbeiten geht. Der Staat hat 
offenbar nur an dem Interesse, was 
Ende Monat auf der Lohnabrech
nung steht. Persönliche, unentgelt
liche Erziehungsarbeit erfährt über
haupt keine Wertschätzung, sondern 
wird im Gegenteil mit höheren Steu
ern bestraft. Dabei zeigen die alltäg
lichen Jugend und Schulpro bleme, 
dass die Erziehung im Eltern haus 
gerade in der heutigen Zeit un bezahl
bar wertvoll ist. Wenn Sitten verro
hen, Anstand zum Fremdwort wird 
und Werte verloren gehen, dann ist 
starke Erziehungsarbeit mehr denn 
je gefragt. Wir sind der Mei nung, 
dass die persönliche Erzie hungs ar
beit der Gesellschaft und dem Staat 
auch etwas wert sein sollte! Erzie
hung vermittelt Werte und gibt dem 
Kind den nötigen Halt für die Zu
kunft. Diese unentgeltliche Arbeit 
verdient ebenso unsere Aner ken
nung wie die Berufstätigkeit. 

Alle Familien gleich behandeln!
Heute werden junge Eltern regel
recht dazu ermuntert, ihre Kinder 
möglichst früh in fremde Obhut zu 
geben. Mit der Initiative schaffen wir 
Gleichbehandlung und Gerechtig
keit. Eltern sollten bei der Erziehung 
ihrer Kinder die freie Wahl haben, ob 
sie ihre Kinder selbst erziehen oder 
teilweise beziehungsweise ganz 

Zur Sache
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fremdbetreuen lassen. Ein staat li
cher Anreiz und somit eine Beeinflus
sung des Entscheids für die eine 
oder andere Form ist unangebracht. 

Ja zu Hilfe in sozialen Härtefällen, 
Nein zu LifestyleSubventionen
Es gibt Situationen, in denen die Kin
derkrippe durchaus sinnvoll sein 
kann. In sozialen Härtefällen (Bei
spiel: Alleinerziehende Mutter) betei li
gen sich die meisten Gemeinden, ab
gestuft zum Einkommen, an den 
Krip  pen kosten. Das ist richtig und 
wichtig. Im Gegensatz zur erwähn
ten Krippenplatzvergünsti gung ist 
der Steuerabzug überhaupt kein 
taugliches Mittel für Sozialpolitik. 
Steuerabzüge wirken nur bei hohen 
Einkommen, nicht bei tiefen!
Es ist ein grundlegender Unter
schied, ob der Staat in der Not hilft 
oder ob es um die Subventionierung 
eines trendigen Lebensstils geht. 
Wir sind für die Hilfe in Not, aber 
gegen die staatliche LifestyleSub
ven tionierung.

Mit einem Ja zur Familieninitiative 
wird ein klares Zeichen für mehr Ge
rechtigkeit gesetzt und eine echte 
Wahlfreiheit zwischen den verschie
de nen Betreuungsmodellen ge
schaffen. Ein klares Ja bringt allen 
Familien und Müttern die gleiche 
hohe Wertschätzung entgegen, 
unabhängig davon, ob sie berufs
tätig bleiben oder zu Hause bei den 
Kindern sein möchten. 



16 Erwägungen des 
Kantonsrates

Der Titel der Initiative «Schluss mit 
der Diskriminierung der klassischen 
Familie!» impliziert, dass durch den 
Fremdbetreuungskostenabzug die 
«klassische Familie» diskriminiert 
wird. Nach Art. 8 der Bundesverfas
sung darf niemand diskriminiert wer
den, namentlich nicht wegen der 
Her  kunft, der Rasse, des Ge
schlechts, des Alters, der Sprache, 
der sozialen Stellung, der Lebens
form, der religiösen, weltanschau li
chen oder politischen Überzeugung 
oder wegen einer körperlichen, geis
tigen oder psychischen Behinde
rung. Im Vergleich mit dem Initiativ
begehren, das die Abschaffung des 
Kinderbetreuungsabzugs verlangt, 
erweist sich der Titel als falsch. Die 
Abschaffung kann im Gegenteil näm
lich geeignet sein, das Gebot der 
Rechtsgleichheit zu verletzen. Der 
Abzug verfolgt, wie bereits ausge
führt, folgendes Ziel: Ähnlich wie bei 
den abziehbaren Berufskosten wird 
darauf Rücksicht genommen, dass 
nicht ein Einkommen versteuert wer
den muss, welches die wirt schaft
liche Leistungsfähigkeit nicht verbes
sert, weil aus diesem Einkommen ja 
zuerst die Fremdbetreuungskosten 
für die Kinder zu bezahlen sind.
Im Jahr 2000 gingen bei 63 Prozent 
der Paare im erwerbsfähigen Alter 
beide Partner einer Erwerbstätigkeit 

nach. Der Anteil der Erwerbsfähigen 
an der Wohnbevölkerung ist in der 
Schweiz sehr hoch, auch im inter na
tionalen Vergleich. Im Lauf der Zeit 
hat sich die Alterspyramide sehr 
stark in Richtung eines geringeren 
Anteils jüngerer Personen und eines 
höheren Anteils von Personen über 
64 Jahren verschoben. Die Geburten
häufigkeit ist erheblich zurückgegan
gen. Auf 100 Frauen im Alter von 15 
bis 49 Jahren kamen im Jahr 2005 
noch 142 Geburten. Für den Erhalt 
des Generationenbestandes wären 
je doch 210 Geburten nötig. Diese 
Entwicklung führt zu schwerwiegen
den Problemen, zum Beispiel bei der 
Finanzierung der Sozialversicherun
gen. Schon aus demografischen 
Grün den ist es deshalb notwendig, 
die Familien und die Vereinbarkeit 
von Familie und Berufstätigkeit zu 
fördern. Im Rahmen des Steuer
rechts stellt der Kinderbetreuungs
abzug ein wesentliches Element 
dafür dar, auf das nicht verzichtet 
werden soll. 

Gegen die Initiative spricht im Wei
teren, dass der angestrebte «Umver
teilungseffekt» aufgrund der Erhö
hung des Kinderabzugs äusserst 
klein ist. Er würde pro Kind eine 
steuerliche Entlastung um rund 8 
Fran ken bedeuten. Gleichzeitig wä



17

ren die Folgen für die Familien, die 
aus wirtschaftlichen Gründen auf ein 
zusätzliches Einkommen und, um 
das Einkommen überhaupt erzielen 
zu können, auf die Fremdbetreuung 
ihrer Kinder angewiesen sind, ein
schneidend. 

Der Kantonsrat empfiehlt Ihnen, sehr 
geehrte Stimmbürgerinnen und 
Stimm bürger, die Volksinitiative 
«Schluss mit der Diskriminierung der 
klassischen Familie!» (Abschaffung 
des Kinderbetreuungsabzugs und 
Umlegung der dadurch erzielten 
Mehrsteuern auf den Kinderabzug) 
zur Ablehnung. Die angestrebte 
Erhöhung des Kinderabzugs würde 
nur zu einer unbedeutenden Entlas
tung der «klassischen Familie» füh
ren, gleichzeitig aber die Situation 
von Alleinerziehenden und Familien, 
die auf ein Zusatzeinkommen ange
wiesen sind und deshalb ihre Kinder 
fremdbetreuen lassen müssen, er
heb lich erschweren. Es kommt da
zu, dass bei einer Zustimmung zur 
Initiative der Kinderbetreuungsab zug 
voraussichtlich umgehend wie der 
ein geführt werden müsste, weil die 
Re vision der Familienbesteue rung, 
die zurzeit in den eidgenössi schen 
Rä ten beraten wird und auf den 
1. Januar 2010 in Kraft treten soll, 
die Einführung eines solchen Ab

zugs, den bereits 24 Kantone ken
nen, verlangt.

Aus diesen Gründen lehnt der Kan
tonsrat mit 34 zu 16 Stimmen die 
Initiative ab.

Im Namen des Kantonsrates

Der Präsident:
Markus Müller

Die Sekretärin:
Erna Frattini



18 Text der Initiative

«Die unterzeichnenden stimmberech
tig ten Schaffhauser Bürgerinnen und 
Bürger fordern in der Form einer all
gemeinen Anregung, das Gesetz 
über die direkten Steuern (SHR 
641.100) und allfällige weitere recht
liche Grundlagen in dem Sinne anzu
passen, dass der Kinderbetreuungs
ab zug nach Art. 37 Abs. 2 lit. e des 
Gesetzes über die direkten Steuern 
abgeschafft wird. Zum gleichen Zeit
punkt soll der Kinderabzug nach Art. 

37 Abs. 1 lit. b des Gesetzes über 
die direkten Steuern insoweit erhöht 
werden, dass die durch den wegfal
lenden Abzug hypothetisch entste
hen den staatlichen Mehreinnahmen 
durch die Erhöhung des Kinderab
zugs kompensiert werden. Als Re
ferenz sollen die Steuerdaten des 
Jahres 2007 dienen. Die Erhöhung 
des Kinderabzugs soll auf die nächs
ten 100 Franken aufgerundet wer
den.»
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Änderung des Gesetzes über den 
Brandschutz und die Feuerwehr
vom 6. April 2009

In Kürze

Die Änderung des Gesetzes über 
den Brandschutz und die Feuerwehr 
vom 6. April 2009 geht auf einen par
la mentarischen Vorstoss von Kan
tons   rat Edgar Zehnder zurück. Die
ser verlangte vom Regierungsrat, 
den Brandschutz in seinen Berei
chen Brandverhütung (Kontrolltätig
keiten), Brandbekämpfung (Struktur 
und Konzeption) und baulicher 
Brand   schutz (Subventionspraxis) auf 
mögliche Einsparpotenziale zu über
prüfen und zu optimieren. Die Brand
schutzabgabe sei auf eine im schwei
zerischen Mittel verträgliche Belas
tung zu senken sowie die Eigenver
ant wortung zu fördern. Die Gebäude
ver sicherungsprämie und die Brand
schutzabgabe zusammen liegen mit 
47,6 Rappen pro 1’000 Franken Ge
bäudeversicherungssumme (Basis 
Jahr 2006) unter dem schweizeri
schen Mittel. Werden die einzelnen 
Elemente separat betrachtet, so liegt 
die Gebäudeversicherungsprämie 
mit 23,1 Rappen deutlich unter dem 
schweizerischen Mittel, während die 
Brandschutzabgabe deutlich über 
diesem liegt. 80 Prozent der Brand
schutzabgabe werden als Subventio
nen für die Brandbekämpfung (Feuer
wehr, Löschwasserversor gung) und 
die Brandverhütung (baulicher Brand

schutz) verwendet. Mit den restli
chen 20 Prozent werden die kanto
nalen Brandschutzaufgaben finan
ziert.

Mit der Gesetzesänderung werden 
einerseits Massnahmen getroffen, 
die es erlauben, die Brandschut zab
gabe längerfristig zu senken, und 
andererseits verschiedene Anpas
sungen und Präzisierungen im 
Brand schutzgesetz vorgenommen. 
Bei den Subventionen werden die 
Beiträge an die Wasserversorgung 
der Gemeinden aufgehoben. Nicht 
betroffen davon sind die Investitio
nen der Gemeinden in die Wasserver
sorgung, die bis 2015 beschlossen 
und bis 2020 umgesetzt werden. 
Damit wird der Tatsache Rechnung 
getragen, dass in den nächsten 
Jahren grosse Investitionen zur 
Erneuerung und zur Verbesserung 
der Wasserversorgungen zu tätigen 
sind. Dieser Erneuerungsschritt soll 
damit noch wie bisher finanziert 
werden. Das bedeutet sogar, dass 
die Brandschutzabgabe vorüber
gehend erhöht werden muss, damit 
diese zusätzlichen Aufwendungen 
finanziert werden können. Im Wei
teren soll mit dem Gesetz die Zusam
menarbeit unter den Feuerwehren 
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und ihre Leistungsfähigkeit verbes
sert werden, indem die Verbands 
und Stützpunktfeuer wehren gestärkt 
werden und im Gesetz ausdrücklich 
festgehalten wird, dass eine Feuer
wehr in der Lage sein muss, die vor
gegebenen Leistungsaufträge zu 
erfüllen. Bei den reinen Ortsfeuer
weh ren werden die Beiträge an die 
Ausrüstungsinvestitionen gesenkt; 
dafür sollen Stützpunktfeuerwehren 
mehr Mittel erhalten. Neu sind nur 
noch Subventionen von 25 Prozent 
für freiwillig erstellte Brandschutz
mass nahmen vorgesehen. Auf Bei
träge für vorgeschriebene Brand
schutzmassnahmen wird verzichtet.

Mit der Vorlage werden die Subven
tionsvorschriften in Abwägung der 
Interessen der Gemeinden als Sub
ventionsempfänger einerseits und 
der Beitragszahlerinnen und zahler 
andererseits auf eine neue Grund
lage gestellt. Diese erlaubt länger
fristig eine Reduktion der über dem 
schweizerischen Mittel liegenden 
Brandschutzabgabe. Die Erneue
rung der Wasserversorgungen der 
Gemeinden wird dadurch nicht ge
fährdet, weil für Investitionen, die bis 
Ende 2015 beschlossen und bis 
2020 ausgeführt werden, die bishe

rigen Subventionssätze beibehalten 
werden.

Der Kantonsrat empfiehlt Ihnen, 
sehr geehrte Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, die Annahme der Vor
lage. Er hat ihr in der Schluss ab
stimmung mit 26 zu 20 Stimmen 
zugestimmt.
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Ausgangslage

Mit den am 1. Januar 2005 in Kraft 
getretenen Revisionen des Gesetzes 
über die Gebäudeversicherung (Ge
bäudeversicherungsgesetz, SHR 
960.100) und des Gesetzes über 
den Brandschutz und die Feuerwehr 
(Brandschutzgesetz, SHR 550.100) 
wurde der Brandschutz finanziell 
vollständig von der Gebäudever si
cherung getrennt. Die Gebäude ver
sicherung wird über die Gebäude
versicherungsprämie finanziert. Für 
den Brandschutz haben die Gebäu
deeigentümer eine Brandschutzab
gabe zu entrichten. Damit werden 
die unterschiedlichen Kosten trans
parent und nachvollziehbar darge
stellt. Im Jahr 2006 betrug die von 
den Grundeigentümern zu tragende 
Gebäudeversicherungsprämie 47,6 
Rappen pro 1’000 Franken Versi
cherungskapital. Davon entfielen auf 
die Gebäudeversicherungsprämie 
23,1 Rappen und auf die Brand
schutzabgabe 24,5 Rappen. Im 
schweizerischen Vergleich belaufen 
sich diese Kosten auf 49,6 Rappen, 
wobei die Gebäudeversicherungs
prämie 36,5 Rappen und die Brand
schutzabgabe 12,8 Rappen aus
macht. Im Kanton Schaffhausen 
liegt die Gesamtbelastung für die 
Gebäudeversicherung und den 

Brandschutz somit leicht unter dem 
schweizerischen Mittel. 

Mit der Brandschutzabgabe werden 
die Verwaltungskosten der kanto
nalen Feuerpolizei einerseits und 
Subventionen andererseits finan
ziert. Dabei machen die Verwaltungs
kosten im Durchschnitt der letzten 
10 Jahre pro Jahr rund 1,19 Millio
nen Franken oder 20 Prozent der 
Gesamteinnahmen aus. 80 Prozent 
der Einnahmen oder im Durchschnitt 
4,72 Millionen Franken werden als 
Subventionen ausgerichtet, und 
zwar

– an die Feuerwehren sowie an 
Kurskosten für Feuerwehrleute 
pro Jahr 2,23 Millionen Franken 
oder 47 Prozent der Subventio
nen;

– an den Erhalt und die Erneuerung 
der Wasserversorgungen der Ge
meinden pro Jahr 1,62 Millionen 
Franken oder 34 Prozent der 
Subventionen;

– an Massnahmen für den bau li
chen Brandschutz zur Verhinde
rung oder Begrenzung von Brän
den sowie das Sicherstellen intak
ter Flucht und Rettungswege pro 
Jahr 0,88 Millionen Franken oder 
19 Prozent der Subventionen.
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Optimierung der Brandschutz
mass nahmen mit möglichem 
Einsparpotenzial

Im Jahr 2006 hiess der Kantonsrat 
eine Motion von Kantonsrat Edgar 
Zehnder, Schaffhausen, gut. Sie ver
langte, der Brandschutz in seinen 
Be rei chen Brandverhütung (Kontroll
tätigkeiten), Brandbekämpfung 
(Struk  tur und Konzeption) und bau
licher Brandschutz (Subventions
praxis) sei auf mögliche Einsparpo
ten ziale zu überprüfen und zu opti
mieren. Weiter verlangt die Motion, 
die Brandschutzabgabe sei auf eine 
im schweizerischen Mittel verträg
liche Belastung zu senken und die 
Eigenverantwortung vermehrt zu 
fördern.

Mit seiner Vorlage vom 18. Dezem
ber 2007 unterbreitete der Regie 
r ungs rat dem Kantonsrat deshalb Be 
 richt und Antrag bezüglich einer Teil
revision des Brandschutzgeset zes. 
Gestützt auf externe Analysen über 
den vorbeugenden Brand schutz und 
über das Feuerwehr wesen im Kan
ton Schaffhausen kam er dabei zum 
Ergebnis, dass sich das bisherige 
Konzept «Sichern und Versichern» 
bewährt hat. Neben der Versiche
rung der Gebäude seien auch Mass
nah men zur Verhütung und zur Be

kämp fung von Schäden, also der 
vor beugende Brandschutz sowie die 
Feuerwehrführung und för  derung, 
wich tig. So könnten über höhte Risi
ken durch vorbeugen de Mass nah
men auf ein vernünftiges Mass her
ab gesetzt werden. Im Scha den fall 
könnten leistungsfähige Feuer  weh
ren die Schäden begren zen. Weil die 
Höhe der Abgabe im We sent lichen 
von der Höhe der aus gerichteten 
Subventionen ab hängt, ist eine Re
duk tion nur mög lich, wenn Subven
tio nen gesenkt oder aufgehoben 
wer den. Deshalb schlug der 
Regierungs rat Folgendes vor:

– Reduktion der Subventionen für 
vorgeschriebene Brandschutz
massnahmen. Alle Investitionen 
im vorbeugenden Brandschutz 
erbringen einen direkten Nutzen. 
Deshalb sollen die vorgeschrie be
nen Brandschutzmassnahmen 
zwar weiterhin subventioniert 
wer den, jedoch zu einem redu zier
ten Satz von 15 Prozent. Nicht 
vor geschriebene Investitionen im 
baulichen Brandschutz sollen 
wei  terhin mit 25 Prozent subven
tioniert werden, was insgesamt zu 
Einsparungen von 200’000 Fran
ken führt.
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– Im Feuerwehrwesen sollen die 
Verbands und Stützpunktfeuer
wehren weiter gestärkt werden. 
Dies bedeutet, dass die Leistungs
fähigkeit einer Feuerwehr sicher
ge  stellt werden muss, was so
wohl für Orts als auch für Be
triebs   feuerwehren gilt. Das soll im 
Gesetz (Art. 2) klar festgeschrie
ben werden. Als Anreiz zur Stär
kung der Feuerwehren durch Zu
sammenarbeit sollen die Subven
tionen an Stützpunkt und Ver
bands  feuerwehren beibehalten, 
für reine Ortsfeuerwehren jedoch 
gekürzt werden, und zwar von 
bis    her 50 Prozent auf neu 30 Pro
zent der Investitionen für Material, 
Alarmierung und Fahrzeuge. Den 
Stützpunktfeuerwehren soll zu
dem eine jährliche Pauschale von 
100’000 Franken ausgerichtet 
werden.

– Befristung der Subventionen für 
die Löschwasserversorgung. 
Aus der Brandschutzabgabe wer
den heute Beiträge an die Investi
tio  nen in die Wasserversor gung 
der Gemeinden geleistet; diese 
Bei trä ge machten im Durchschnitt 
der letzten 10 Jahre rund 1,6 Milli
o nen Franken pro Jahr aus. Aus 
be triebswirtschaftlicher, aber 
auch aus brandschutztechnischer 

Sicht ist diese Subventionierung 
nicht mehr sachgerecht. Grund
sätzlich sind heute die Wasserver
sorgungen in den Gemeinden 
er     stellt und in Betrieb. Erforderlich 
sind allfällige punktuelle Erwei te
run gen und allfällige Ersatzin ves
titionen. Bei der heutigen Feuer
wehreinsatztechnik mit Tank lösch
fahrzeugen, Brandbekämp fung 
mittels Schaummitteln und so 
wei  ter ist die Bedeutung der 
Lösch wasserversorgung zurück
gegangen und es wird weniger 
Wasser als früher benötigt. Aus 
diesem Grund ist es grundsätzlich 
gerechtfertigt, auf eine weitere 
Subventionierung der Wasserver
sorgungen zu verzichten. 
Allerdings stehen in den nächsten 
Jahren zusätzliche Investitionen 
der Gemeinden in die Wasser ver
sorgun gen an, um die Versor
gungs sicher heit zu erhöhen. Wäh
rend bisher von durchschnitt li
chen Investitionen von rund 6,5 
Millionen Franken pro Jahr aus
gegangen wurde, ist bis 2020 mit 
zusätzlichen Investitionen von 
rund 4 Millionen Franken pro Jahr 
zu rechnen. Unter diesen Umstän
den hielt es der Regierungsrat für 
ange zeigt, dem Kantonsrat den 
Verzicht auf die Subventionierung 
der Inves titionen erst ab dem 

Zur Sache
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Jahr 2013 vorzu schlagen, sodass 
die Gemeinden bei den anstehen
den Investitionen noch von den 
bisherigen Subven tions sätzen 
von 25 Prozent profitie ren kön
nen. Allerdings bedeutet dies, 
dass eine Senkung der Brand
schutzabgabe vorerst nicht mög
lich ist. Im Gegenteil: Damit die 
Subven tionen für die höheren 
Investitionen in die Wasserversor
gung in den nächsten Jahren 
finan  ziert werden können, ist eine 
leichte Erhöhung der Abgabe 
erforderlich.

– Weitere Anpassungen. Neben 
den oben erwähnten Subventions
rege lungen schlug der Regie
rungs rat verschiedene weitere 
Anpassun gen des Brandschutz
gesetzes vor. Präzisiert wurden 
namentlich die Bestimmungen 
über die Zu ständigkeit bei der 
Kontrolle bau licher Massnahmen 
im Schnittbe reich Kanton/Gemein
de. Neu vor geschlagen wurde 
auch eine Re gelung über die 
Ersatzvornah me (Art. 32a) bei 
Feuerwehren, die ihren Leistungs
auftrag nicht er füllen können, 
so wie über eine Strafbestimmung 
(Art. 41a) bei Widerhandlungen 
gegen die all gemeine Sorgfalts
pflicht, gegen Verbote oder bei 

Verletzung der Anforderungen des 
baulichen Brandschutzes.



26 Erwägungen des 
Kantonsrates

Bei der Diskussion in der vorberaten
den Kommission des Kantonsrates 
beziehungsweise im Kantonsrat 
selbst kam man zur Erkenntnis, dass 
das Ziel der Senkung der Brand
schutzkosten, wie es der parlamen ta
rische Vorstoss verlangt, nur mit 
einer Senkung der kantonalen Sub
ventionen möglich ist. Dabei galt es 
abzuwägen zwischen den Inter essen 
der Subventionsempfänger, nament
lich der Gemeinden (Sub ventions
empfänger für Investitionen in die 
Was serversorgung/Feuer wehr), so
wie der Gebäudeeigentü mer als 
Zahle rin nen und Zahler der Brand
schutz abgabe. 

Dabei beschloss der Kantonsrat, Bei
träge an Investitionen in die Was ser
versorgung nur noch für solche Pro
jekte zu leisten, die bis zum 31. De
zember 2015 bewilligt und bis Ende 
2020 realisiert worden sind. Im Wei
teren sollen Beiträge für den bau li
chen Brandschutz nur noch ausge
richtet werden für freiwillige Mass
nah men, nicht aber für solche, die 
vorgeschrieben sind, was zu Einspa
rungen von rund 0,4 Millionen Fran
ken pro Jahr führt. Mit den beschlos
se nen Subventionsänderungen kön
nen ab 2020 die mit der Brand
schutz  abgabe zu finanzierenden 
Gesamtkosten auf der Basis des 

Durchschnitts der letzten 10 Jahre 
pro Jahr um rund 2 Millionen Fran
ken oder um rund 43 Prozent 
gesenkt werden. 

In der Schlussabstimmung stimmte 
der Kantonsrat mit 26 zu 20 
Stimmen der Vorlage zu.

Der Kantonsrat empfiehlt Ihnen, sehr 
geehrte Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, der Änderung des 
Gesetzes über den Brandschutz und 
die Feuerwehr vom 6. April 2009 
zuzustimmen. Mit der Vorlage wer
den – neben verschiedenen Präzisie
rungen und Verbesserungen – die 
Grundlagen für eine Reduktion der 
Brandschutzabgabe gelegt. Es 
bleibt aber den Gemeinden aus
reichend Zeit, die erforderlichen 
Investitionen in die Wasserversor
gung vorzunehmen und dabei noch 
von den bisherigen Subventionen zu 
profitieren.

Im Namen des Kantonsrates

Der Präsident:
Markus Müller

Die Sekretärin:
Erna Frattini
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Gesetz 09-50
über den Brandschutz und die Feuerwehr 
(Brandschutzgesetz; BSG) 

Änderung vom 6. April 2009  

Der Kantonsrat Schaffhausen 

beschliesst als Gesetz: 

I.
Das Gesetz über den Brandschutz und die Feuerwehr vom 8. De-
zember 2003 1)  wird wie folgt geändert: 

Art. 2 Abs. 2 lit. b und c 
b) stellen eine Feuerwehr bereit, welche in der Lage ist, den Leis-

tungsauftrag gemäss den kantonalen Vorgaben zu erfüllen; 
c) stellen die Löschwasserversorgung in ihrem Gebiet sicher. 

Art. 7 Abs. 2 
2 Im Amtsblatt werden die Verbindlicherklärung und die Bezugs-
quelle der Richtlinien publiziert. 

Art. 9  
1 Die Zuständigkeit zur Festsetzung von Brandschutzanordnungen 
bei der Neuerstellung, dem Umbau und der Zweckänderung von 
Gebäuden oder von feuer- oder explosionsgefährlichen Anlagen 
und Einrichtungen und bei der Lagerung von feuer- und explosi-
onsgefährlichen Stoffen richtet sich nach den Art. 56 und 57 des 
Baugesetzes.  
2 Sind für ein Bauvorhaben sowohl die Gemeinde als auch der Kan-
ton zuständig, setzt jede Behörde die Brandschutzanordnungen in 
ihrem Bereich fest. Deren baurechtliche Entscheide sind zusam-
men durch die Gemeinde zu eröffnen. 
3 Brandschutzanordnungen für Hochhäuser und andere Bauten und 
Anlagen, für welche Art. 56 und 57 des Baugesetzes keine Zustän-
digkeit regeln, erlässt die Kantonale Feuerpolizei. 
4 Die Bewilligungsbehörde setzt die Brandschutzanordnungen in 
der Baubewilligung fest. Ist die Bewilligungsbehörde das Baudepar-
tement, übernimmt sie die Brandschutzanordnungen der Kantona-
len Feuerpolizei. 
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Art. 9a (neu) 
1 Die Zuständigkeit zur Festsetzung von Brandschutzanordnungen 
für die Erstellung oder den Ersatz von wärmetechnischen Anlagen 
richtet sich nach den brennstoffabhängigen Leistungsgrenzen ge-
mäss Art. 11 des Gesetzes über die Einführung des Bundesgeset-
zes über den Umweltschutz (Einführungsgesetz zum USG) vom 
22. Januar 2007. 
2 Brandschutzanordnungen für wärmetechnische Anlagen, welche 
über der brennstoffabhängigen Leistungsgrenze von Art. 11 EG 
USG liegen, werden durch die Kantonale Feuerpolizei festgesetzt 
und durch das Baudepartement bewilligt. Alle übrigen wärmetech-
nischen Anlagen werden durch die Gemeinde bewilligt. 
3 Ist für den Einbau und den Ersatz von wärmetechnischen Anlagen 
keine Baubewilligung erforderlich, erlässt die Gemeinde die Brand-
schutzanordnungen durch Verfügung. Der Regierungsrat regelt das 
Verfahren. 

Art. 10  
1 Die Kantonale Feuerpolizei prüft die Einhaltung der Brandschutz-
vorschriften während des Baus oder Umbaus der Gebäude und An-
lagen, die vom Baudepartement bewilligt wurden oder für die sie 
die Brandschutzanordnungen festgelegt hat. 
2 Die Gemeinde prüft die Einhaltung der Brandschutzvorschriften 
während des Baus oder Umbaus der Gebäude und Anlagen, für 
welche sie die Baubewilligung erteilt oder für die sie die Brand-
schutzanordnungen festgelegt hat. 
3 Sofern für die Bewilligung für den Bau oder Umbau der Gebäude 
und Anlagen die Gemeinde wie auch der Kanton zuständig sind, 
regelt die Kantonale Feuerpolizei in Absprache mit der betroffenen 
Gemeinde in den Brandschutzanordnungen, ob sie alle notwendi-
gen Prüfungen während dem Bau oder Umbau der Gebäude bis 
zur Schlusskontrolle übernimmt.  
4 Bewilligungs- oder genehmigungspflichtige Bauten und Anlagen 
dürfen erst bezogen oder in Betrieb genommen werden, wenn die 
zuständige Gemeindebehörde oder die Kantonale Feuerpolizei 
festgestellt hat, dass die mit der Bewilligung oder Genehmigung 
verbundenen Auflagen erfüllt worden sind. Sofern mit den Brand-
schutzanordnungen festgelegt, kann bei unwesentlichen Neu- oder 
Umbauten die behördliche Feststellung durch eine schriftliche Be-
stätigung der korrekten Erstellung durch den Inhaber der Baubewil-
ligung oder dessen Vertreter ersetzt werden. 

Art. 11  
1 Die Kantonale Feuerpolizei prüft periodisch die Gebäude und An-
lagen, die vom Baudepartement bewilligt wurden oder für die sie 
die Brandschutzanordnungen festgelegt hat.  

Kontrollen bei 
baulichen 
Massnahmen 

Beschluss des 
Kantonsrates
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2 Die Kontrollperioden werden für die verschiedenen Gebäudekate-
gorien entsprechend der Gefährdung für Personen, Tiere und Sa-
chen sowie den in Art. 6 aufgeführten Grundsätzen vom zuständi-
gen Departement festgelegt. Es kann bestimmte Gebäudekatego-
rien von der Kontrollpflicht befreien. 

Art. 25  
1 Die Kantonale Feuerpolizei kann grössere öffentliche oder private 
Betriebe verpflichten oder ermächtigen, eine Betriebsfeuerwehr zu 
bilden und zu unterhalten, wenn die Brandgefahren, die Personen-
belegung und die Interventionsmöglichkeiten der Orts-, Verbands- 
und Stützpunktfeuerwehr dies erfordern.  
2 Betriebsfeuerwehren sind der Orts-, Verbands- oder der Stütz-
punktfeuerwehr unterstellt.  
3 Die Kantonale Feuerpolizei erlässt Weisungen über die Anforde-
rungen an Betriebsfeuerwehren. Betriebsfeuerwehren, die ihren 
Leistungsauftrag nicht erfüllen, werden nicht mehr als solche aner-
kannt.

Art. 26 Abs. 4 (neu) 
4 Die Feuerwehren stellen den Personen, die Feuerwehrdienst leis-
ten, jährlich eine Bescheinigung darüber aus. Diese ist von den 
Dienstleistenden zusammen mit der Steuererklärung einzureichen. 
Die Feuerwehr dokumentiert die Wohnsitzgemeinde der Feuer-
wehrdienstleistenden jeweils mit einer Kopie der ausgestellten Be-
scheinigungen. 

Art. 32 Abs. 1, 2, 3 und 5 (neu) 
1 Der Kanton übernimmt die Investitions- und Betriebskosten der 
kantonalen Feuerwehralarmierungszentrale und für die notwendi-
gen Netze und Anlagen sowie die Kurskosten für die Aus- und Wei-
terbildung von Angehörigen der Feuerwehr. Der Regierungsrat re-
gelt die Übernahme der übrigen Kurskosten durch den Kanton.  
2 Sofern die Ausführungsbestimmungen (Art. 21) eingehalten sind, 
beteiligt sich der Kanton an den Investitionen und Beschaffungen 
der Feuerwehren für persönliche Ausrüstung, Materialien, Gerät-
schaften, Alarmierungseinrichtungen und Fahrzeuge mit höchstens   
a) 70 % für Stützpunktfeuerwehren;  
b) 60 % für Verbandsfeuerwehren;  
c) 30 % für Ortsfeuerwehren; 
d) 50 % für Betriebsfeuerwehren; 
e) 60 % für Ortsfeuerwehren, welche eine Zusammenarbeitsver-

einbarung mit einer ausländischen Gemeinde abgeschlossen 
haben, die einer Verbandsordnung nach kantonalem Recht 
entspricht. 
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3 Wenn die Anschaffungen oder Investitionen nicht den Ausfüh-
rungsbestimmungen (Art. 21) entsprechen, wird kein Beitrag des 
Kantons ausgerichtet.  
5 Die Stützpunktfeuerwehren erhalten für die Aufwendungen im Zu-
sammenhang mit ihren regionalen und kantonalen Aufgaben eine 
jährliche Pauschalentschädigung. Der Regierungsrat regelt Vor-
aussetzung und Höhe des Beitrages. 

Art. 32a (neu) 
1 Der Regierungsrat regelt die Ersatzvornahme und die Kostentra-
gung für Gemeinden, deren Feuerwehren ihren Leistungsauftrag 
auf Grund mangelhafter Ausrüstung, Ausbildung oder personeller 
Mängel nicht erfüllen können. 
2 Die Kantonale Feuerpolizei kann die ausgewiesenen Kosten für 
Nachinspektionen und für besondere Beratungsleistungen an Ge-
meinden, Verbände und Betriebe mit ungenügenden Feuerwehren 
in Rechnung stellen. 

Art. 33  
1 Der Kanton richtet den Eigentümern Beiträge an freiwillige bauli-
che Brandschutzmassnahmen in Gebäuden in Höhe von maximal 
25 % der Kosten aus.  

Art. 35 Abs. 1  
1 Der Kanton beteiligt sich an den Investitionen für die Löschwas-
serversorgung der Gemeinden und der von ihnen betrauten Kör-
perschaften bis zum 31. Dezember 2015 mit 25 %. Voraussetzung 
für die Ausrichtung des Beitrages ist die Einreichung eines voll-
ständigen Gesuches bis zum 31. Dezember 2015. Die eingereich-
ten Projekte sind bis Ende 2020 zu realisieren. 
1 bis Das Gesuch hat insbesondere Folgendes zu umfassen:  
a) die Baubeschreibung mit einem technischen Bericht mit den 

notwendigen Berechnungen sowie den zu erwartenden Opti-
mierungen und dem Realisierungsterminplan;  

b) einen Übersichtsplan der gesamten Anlage;  
c) den Kostenvoranschlag;  
d) die Projektpläne 
e) den Kreditbeschluss mit Angabe der Kostenträger. 

Art. 36  
Die Übertragung von Aufgaben des Kantons an eine Gemeinde 
oder von einer Gemeinde an den Kanton sowie die Zusammenar-
beit der Gemeinden untereinander richten sich nach den Bestim-
mungen des Gemeindegesetzes.  

Ersatzvornahme 
und Kosten-
tragung

Beschluss des 
Kantonsrates
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Art. 37 lit. c 
c) durch Gebühren 

Art. 37a (neu) 
1 Die kantonale Feuerpolizei erhebt für ihre Beratungstätigkeit im 
Bereich des baulichen Brandschutzes Gebühren, sofern die Dienst-
leistung das im Zusammenhang mit einem Bewilligungsverfahren 
übliche Mass übersteigt. Der Dienstleistungsempfänger ist über 
diesen Sachverhalt zu informieren. 
2 Die Höhe der Gebühr bemisst sich nach dem Aufwand.  

Gliederungstitel vor Art. 42 
I. Straf-, Schluss- und Übergangsbestimmungen 

Art. 41a (neu) 
1 Vorsätzliche und fahrlässige Widerhandlungen gegen die Art. 4, 5 
und 6 sowie der gestützt darauf erlassenen Vorschriften und An-
ordnungen werden mit Busse bestraft. 
2 Die Untersuchung und Beurteilung der Widerhandlungen gemäss 
Absatz 1 erfolgt durch die zuständige kantonale Untersuchungsbe-
hörde. 

II.
1 Dieses Gesetz untersteht dem Referendum. 
2 Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten.  
3 Dieses Gesetz ist im Amtsblatt zu veröffentlichen und in die kan-
tonale Gesetzessammlung aufzunehmen. 

Schaffhausen, 6. April 2009 Im Namen des Kantonsrates 
 Der Präsident: 
 Markus Müller 

 Die Sekretärin: 
 Erna Frattini 

Fussnoten: 
1 SHR 550.100. 

Gebühren

Strafverfolgung 
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Kredit für ein neues Bahn und Bus
konzept sowie die Aufhebung der Bahn
übergänge im Klettgau

In Kürze

Der öffentliche Verkehr im Klettgau 
auf der Eisenbahnlinie der Deut
schen Bahn (DB) zwischen Schaff
hau sen und Erzingen soll ausgebaut 
werden. Mit dem Halbstundentakt 
von Bahn und Bus wird der untere 
Klettgau besser an die Kantons
haupt  stadt angebunden und die Ge
meinden der Agglomeration Schaff
hausen werden vom Durchgangs ver
kehr entlastet. Damit Zug und Bus 
einander unterstützen und sich nicht 
durch geschlossene Barrieren gegen
seitig behindern, werden insgesamt 
fünf Bahnübergänge aufgehoben. Es 
handelt sich um ein Gemeinschafts
projekt des Kantons Schaffhausen, 
der DB und der Gemeinden Neun
kirch und Wilchingen.

Gleichzeitig mit dem neuen Bahn 
und Buskonzept wird die DBStre
cke auf Doppelspur ausgebaut. Den 
Doppelspurausbau der DB finanziert 
die deutsche Seite. Damit dieses 
Geld aber fliesst, müssen zwei Bahn
übergänge in Neunkirch («Erlen» und 
«Grosser Letten») und drei Übergän
ge in Wilchingen («Unterneuhaus», 
«Chrummenlanden» und «Trasadin
ger strasse») aufgehoben werden. 
Zwei Strassenunterführungen und 

eine Überführung ersetzen diese 
Bahnübergänge. Fussgänger und 
Velofahrer erhalten zwei separate 
Unterführungen. Die Bahninfrastruk
tur der DB, die noch aus dem vorlet z
ten Jahrhundert stammt, kann da
durch deutlich verbessert und mo
der  nisiert werden. Der öffentliche 
Verkehr wird attraktiver, schneller 
und zuverlässiger. Durch die Aufhe
bung der fünf Bahnübergänge wird 
die Verkehrssicherheit für alle Ver
kehrsteilnehmenden erhöht und die 
Busverbindungen im unteren Klett
gau können die Bahnlinie ungehin
dert queren und den Anschluss auf 
die Bahn sicherstellen. Ohne Aufhe
bung der Bahnübergänge wären die 
Barrieren mit dem Halbstundentakt 
zwischen 3 ½ und 5 Stunden pro 
Tag geschlossen.

Die Aufhebung der fünf Bahnüber
gänge kostet 34 Millionen Franken. 
Mehr als die Hälfte der Kosten (18,4 
Millionen Franken) entfallen auf den 
Kanton Schaffhausen, einen Drittel 
übernimmt die DB, den Rest bezah
len gemäss Strassengesetz die Ge
mei nden Neunkirch (1,9 Millionen 
Franken) und Wilchingen (1,55 Milli
onen Franken).
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Damit im Klettgau das neue Bahn 
und Buskonzept mit Verbindungen 
im Halbstundentakt umgesetzt wer
den kann, muss das bestehende An
gebot im öffentlichen Verkehr ver
dich  tet werden. Die ungedeckten 
Betriebskosten steigen dadurch um 
1,6 Millionen Franken pro Jahr an. 
Das bedeutet für den Kanton Schaff
hausen eine jährlich wiederkehrende 
Ausgabe von 1,2 Millionen Franken. 
Eine neue Ausgabe in dieser Höhe 
untersteht obligatorisch einer Volks
abstimmung. Den Rest der Mehrkos 
 ten von maximal 400’000 Franken 
müssen alle Gemeinden tragen. 
Grund lage dafür ist das Gesetz über 
die Förderung des öffentlichen Ver
kehrs, das auf den 1. Januar 2006 in 
Kraft getreten ist. Es sieht vor, dass 
die Gemeinden insgesamt 25 Pro
zent an diejenigen Aufwendungen 
leisten müssen, die dem Kanton aus 
der Abgeltung der ungedeckten 
Kos ten im regionalen 
Personenverkehr erwachsen.

Die Aufhebung der fünf Bahnüber
gän ge und der Ausbau auf Doppel
spurbetrieb sollen rechtzeitig zum 
150JahrJubiläum der DBStrecke 
im Jahr 2013 abgeschlossen sein. 

Auf diesen Zeitpunkt soll auch das 
neue Angebotskonzept im öffent li
chen Verkehr eingeführt werden.

Die geplanten Investitionen und der 
Ausbau des öffentlichen Verkehrs im 
Klettgau sind eine wichtige Voraus
setzung für die Verbesserung der 
Standortgunst dieser Region für 
Woh   nen und Arbeiten. Sie ergänzen 
die bereits beschlossenen Massnah
men zur Stärkung der Wirtschaftsför
de rung und des Wohnortmarketings 
und tragen zu einer gesicherten Zu
kunft und einer nachhaltigen Ent
wick lung der Region Klettgau als 
Wirtschafts und Lebensraum bei.

Die Gemeinden Neunkirch und Wil
chingen haben ihren Kostenanteil 
zur Aufhebung der fünf Bahnüber
gänge an zeitgleich durchgeführten 
Gemeindeversammlungen am 
19. Juni 2009 bereits gutgeheissen.

Der Kantonsrat behandelte diese Vor
lage an seiner Sitzung vom 8. Juni 
2009. Die Vertreter aller Parteien und 
Fraktionen stehen einstimmig hinter 
der Vorlage. Denn das Bahn und 
Buskonzept mitsamt dem Doppel
spurausbau und dem Halbstunden
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takt trägt zur Attraktivität des unte
ren Klettgaus als Wohn und Arbeits
region bei, schafft schnelle Verbin
dungen zu benachbarten Zentren 
(Zürich, Schaffhausen) und ermög
licht damit eine nachhaltige Entwick
lung dieser Region. Gleichzeitig sei 
die Vorlage auch für den ganzen Kan
ton von grosser Bedeutung, etwa für 
die künftige Elektrifizierung dieser 
Bahnlinie und damit für schnelle Ver
bindungen nach Basel. Der Kantons
rat hiess den erforderlichen Staats
beitrag für ein neues Bahn und Bus
konzept im Klettgau sowie den Kre
dit zur Aufhebung der Bahnüber
gänge in Neunkirch und Wilchingen 
mit einem Stimmenverhältnis von 55 
zu 0 einstimmig gut. Er beantragt 
Ihnen, sehr geehrte Stimmbürgerin
nen und Stimmbürger, diesem Be
schluss vom 8. Juni 2009 eben falls 
zuzustimmen.

In Kürze
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Ausgangslage

Die Attraktivität und die Standort
gunst des Kantons Schaffhausen 
hängen für die Wirtschaft, die Bevöl
kerung und den Tourismus in star
kem Mass von seiner verkehrstechni
schen Erreichbarkeit und Erschlies
sung ab. Das trifft sowohl für den 
Indi vidualverkehr als auch für den 
öffentlichen Verkehr zu. Der fehlende 
Halbstundentakt im Regionalverkehr 
auf der Linie der Deutschen Bahn 
(DB) zwischen Schaffhausen und 
Erzingen und weiter nach Basel ist 
ein wesentlicher Schwachpunkt des 
bestehenden Angebots im öffent
lichen Verkehr. Zudem behindern die 
vielen Bahnübergänge im Klettgau 
den Busverkehr. Im Gegensatz zum 
Bahnangebot auf den Linien Schaff
hausen–Stein am Rhein und Schaff
hausen–Thayngen und zum Busver
kehr im oberen Klettgau nach 
Schleit heim verkehren die Züge der 
DB im unteren Klettgau nur im Stun
dentakt mit einzelnen Zusatzkursen. 
Im unteren Klettgau ist zu beobach
ten, dass die Bevölkerung deutlich 
häufiger das Auto benutzt als in den 
anderen Gebieten des Kantons, wo 
der öffentliche Verkehr gut ausge
baut ist und im Halbstundentakt 
verkehrt. Deshalb wurde für den 
unteren Klettgau ein neues Bahn 

und Buskonzept mit Angebots ver
dich tungen zum Halbstundentakt 
entwickelt.

Das neue Angebotskonzept sieht 
den integralen Halbstundentakt auf 
der Bahnlinie zwischen Erzingen und 
Schaffhausen vor. Für die Ortschaf
ten Hallau und Oberhallau sowie Wil
chingen und Osterfingen, die nicht 
direkt durch die Bahn erschlos sen 
sind, sollen attraktive Zubringer ver
bin dungen mit dem Bus geschaf fen 
werden; die Busse sollen eben falls 
im Halbstundentakt verkehren. Auf 
direkte Busverbindungen von Trasa
dingen nach Schaffhausen soll hinge
gen künftig verzichtet werden, weil 
die Bahn gegenüber dem Bus 
schnel ler ist und klare Vorteile auf
weist. Trasadingen soll grundsätzlich 
nur noch durch die Bahn im Halb
stun dentakt erschlossen werden. 
Für Guntmadingen wird als Ersatz
lösung ein spezielles Angebot mit 
einem Kleinbus vorgeschlagen, der 
mindestens stündlich den Anschluss 
an die Bahn herstellt. Zu eigentli
chen Drehscheiben zwischen Bahn 
und Bus werden die Bahnhöfe Neun
kirch und WilchingenHallau ausge
baut. Das vorgesehene Konzept 
sieht vor, dass sich die Züge bei 
Neunkirch kreuzen werden. Deshalb 
bieten sich diese beiden Knoten
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punk te für die Verknüpfung von 
Bahn und Bus sowie für das Umstei
gen vom einen Verkehrsmittel auf 
das andere an. Die Gemeinden Ober
hallau, Hallau und Wilchingen erhal
ten so halbstündliche Umsteigever
bindungen nach Schaffhausen – mit 
schlanken Anschlüssen zwischen 
Bahn und Bus. Dadurch werden 
auch gute Verbindungen zwischen 
den einzelnen Gemeinden im unte
ren Klettgau geschaffen.

Damit das neue Angebotskonzept 
im öffentlichen Verkehr realisiert wer
den kann, muss der eingleisige Stre
ckenabschnitt der DB zwischen Be
rin gen und Erzingen auf Doppelspur 
ausgebaut werden. Nur so kann die 
Streckenkapazität erhöht sowie die 
erforderliche Betriebsqualität und 
Fahrplanstabilität mit sicheren An
schlüssen zwischen Bahn und Bus 
gewährleistet werden. Der Doppel
spurausbau der DB, der von deut
scher Seite finanziert wird, wird sinn
vollerweise mit anderen anstehen
den Arbeiten koordiniert, damit 
Syner gien beim Bau genutzt und 
Kosten reduziert werden können. 
Gleichzeitig mit dem Doppelspuraus
bau sollen deshalb die Betriebs und 
Sicherungsanlagen modernisiert und 
insgesamt fünf Bahnübergänge auf
gehoben werden. Zudem soll die 

Strecke zwischen Erzingen und 
Schaffhausen bei einem durchge hen
den Doppelspurausbau elektrifiziert 
werden. Die Elektrifizierung der DB
Strecke ist Bestandteil des Agglome
rationsprogramms Schaffhausen für 
die Bereiche Siedlung und Verkehr 
und deshalb von den weiteren Ent
wicklungen auf Bundesebene ab
hängig. Der entsprechende Kredit
beschluss soll daher erst nach der 
definitiven Zusicherung des Bundes
beitrags gefasst werden. Die Elektri
fizierung der Strecke wird jedoch bei 
der Projektierung des Doppelspur
aus baus von der DB berücksichtigt. 

Mit der Aufhebung der Bahnüber gän
ge werden folgende Zielsetzungen 
verfolgt:
 Stausituationen an den geschlos

senen Bahnübergängen werden 
eliminiert;

 die als Ersatz geplanten Unter füh
rungen mit je einem Strassenkrei
sel haben eine verkehrsberuhigen
de Wirkung, bringen den Verkehrs
fluss aber nicht zum Stillstand;

 Voraussetzungen für den Halb
stun dentakt und weitere Takt
verdichtungen werden geschaf
fen;

 Wartezeiten für den öffentlichen 
Busverkehr wegen der Bahn fal
len weg;



37

 eine bessere Verknüpfung von 
Bahn und Bus wird möglich;

 Erhöhung der Verkehrssicherheit 
für alle Verkehrsteilnehmenden 
(auf Strasse und Schiene, für 
Fuss gänger und Velofahrer);

 Erhöhung der Geschwindigkeit für 
den Bahnverkehr Schaffhausen–
Basel;

 weniger Lärm und Aufwertung 
einzelner Gebiete und Quartiere. 

Vor allen Dingen aber ist die geplan
te Aufhebung von insgesamt fünf 
Bahnübergängen in Wilchingen und 
Neunkirch die Voraussetzung für den 
Doppelspurausbau und die Einfüh
rung des Halbstundentakts im Regio
nal verkehr zwischen Schaffhausen 
und Erzingen.

Die Bauprojekte

Auf der Bahnlinie zwischen Schaff
hausen und Trasadingen sind nach 
der Aufhebung der Bahnübergänge 
«Enge» bei Beringen und «Zollstras
se» in Neuhausen am Rheinfall ins
gesamt noch elf Bahnübergänge vor
handen.

Die Aufhebung von Bahnübergängen 
ist jeweils mit hohen Baukosten ver
bunden. Aus finanziellen Gründen 
sind deshalb Prioritäten zu setzen. 
Eine entsprechende Beurteilung un
ter Berücksichtigung der Anliegen 
des Bahn und Busverkehrs und der 
Deutschen Bahn führten zum Ergeb
nis, dass die Bahnübergänge bei Wil
chingen und Neunkirch entlang der 

Ausgangslage Bahnlinie Erzingen–Schaffhausen (Stand 2009)
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Kantons und Hauptstrasse H13 auf
zuheben sind. Konkret geht es nach 
der Aufhebung der Bahnübergänge 
«Enge» und «Zollstrasse» im bereits 
zweigleisigen Streckenabschnitt um 
die Aufhebung der Bahnübergänge 
«Erlen» (Nr. 1) und «Grosser Letten» 
(Nr. 2) in Neunkirch sowie um die 
Bahnübergänge «Un ter neuhaus» (Nr. 
3), «Trasadinger stras se» (Nr. 4) und 
«Chrummen lan den» (Nr. 5) in Wilchin
gen. Für diese Vorhaben besteht ein 
Bauprojekt, das mit dem Doppelspur
ausbau ko ordiniert ist. Alle übrigen 
Bahnüber gän ge erfüllen die Kriterien 
für die Aufhebung nicht und weisen 
entwe der ein ungenügendes Kos
tenNut zenVerhältnis auf oder sind 
Sache der jeweiligen Standort
gemeinde.

Die Bauprojekte zur Beseitigung der 
Bahnübergänge im Klettgau wurden 
in enger Zusammenarbeit mit der 
Deutschen Bahn sowie den Gemein
den Neunkirch und Wilchingen erar
beitet.

Bahnübergänge bei Neunkirch

Kernelemente des Projekts zur Auf
he bung der Bahnübergänge «Erlen» 
und «Grosser Letten» sind die Fort
führung der heutigen Kantonsstras

se H13 vom Bahnübergang «Erlen» 
auf direktem Weg südlich und ent
lang der Bahnlinie nach Neunkirch 
bis zum Kreisel «Muzell» sowie die 
Aufhebung des Bahnübergangs 
«Gros ser Letten» durch ein Unter
führungsbauwerk als Verbindung 
zwischen «Muzell» und Graben stras
se (vgl. Situationsplan und Foto
montage Seite 39). Für den Lang
sam verkehr (Velo und Fussgänger) 
ist im Bereich «Gros ser Letten» eine 
Unterführung sowie im Bereich 
«Erlen» eine Über führung geplant. 
Die Überführung dient dort auch 
dem landwirtschaft lichen Verkehr.

Die neue Umfahrungsstrasse, das 
heutige DBGleis und die geplante 
Doppelspur verlaufen durch die 
Grundwasserschutzzone des beste
henden Pumpwerks «Muzell». Des
halb drängt es sich auf, dass diese 
Pumpstation abgebrochen und ver
legt wird. Neunkirch kann so ein 
zwei tes Standbein bei der Wasser
ver sorgung aufrechterhalten. Das 
Projekt für einen Neubau des Grund
wasserpumpwerks «Erlen» und der 
Rückbau der bestehenden Pump sta
tion sind Teilobjekte des vorliegen
den Projektes und kreuzungsbe
dingt. Kreuzungsbedingt bedeutet 
hier, dass die DB einen Drittel der 
Baukosten übernimmt.
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Ebenso ist die Renaturierung des 
Grebengrabens zwischen der neuen 
Umfahrungsstrasse und der DBLi
nie Bestandteil des Projekts. Als Fol
ge der neuen Verkehrsführung wird 
der Grebengraben ökologisch 
aufge wertet.

Mit der vorgeschlagenen Lösung 
kön nen alle Randbedingungen ein
gehalten werden. Und durch die 
Reduk tion der Kunstbauten auf das 
Notwendige können die Kosten ver
hältnismässig tief gehalten werden. 
Ebenso muss die Liegenschaft «Ster
nen» (im Eigentum des Kantons) 
dem Strassenbau nicht weichen: 
Das Gebäude kann als Wohn und 
Geschäftshaus weiter bestehen 
bleiben.

Der Kreisel «Muzell» ist eine ver
kehrs si che re und verkehrsberuhigen
de Knotenform sowie eine platzspa
rende Lösung. Das bestehende 
Bahn trassee der DB wird durch eine 
unterhaltsarme Betonkonstruktion 
unterquert. Die vorhandenen An
schlusspunkte bei der Grabenstras
se und beim Kreisel «Muzell» erfor
dern zusammen mit den maximalen 
Gefällen von 8 Prozent eine Schief
stellung der Strasse im Bereich der 
DBLinie.

Als Ersatz für den Bahnübergang 
«Erlen» ist etwa 170 Meter östlich 
eine Überführung vorgesehen, die 
dem landwirtschaftlichen und dem 
Langsamverkehr dient. Die Überfüh
rung ist senkrecht zur Bahnlinie 
angeordnet und lässt eine spätere 
Elektrifizierung der DBLinie zu.

Zur Verbesserung der Verbindung 
und zur Erhöhung der Sicherheit für 
Fussgänger und Velofahrer ist im 
Bereich des aufgehobenen Bahn
über gangs «Grosser Letten» eine 
zweiteilige Unterführung geplant, die 
einerseits die Kantonsstrasse und 
andererseits die DBLinie unterquert. 
Bei der Projektierung wurde speziell 
auf eine helle Gestaltung der beiden 
Unterführungen mit viel Tageslicht 
geachtet.

Aufgrund der Lage der neuen Umfa h
rungsstrasse muss der Grebengra
ben im Bereich «Erlen» bis «Muzell» 
nach Süden verlegt werden. Die Ge
wässerschutzgesetzgebung verlangt 
in diesem Fall eine ökologische Auf
wertung des Bachs. Aus diesem 
Grund und zur Verkleinerung des 
Hochwasserrisikos wird dem Be
reich ein erhöhter Gewässerraum 
(Bachbrettbreite im Hochwasserfall) 
zur Verfügung gestellt. 

Zur Sache
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Als Ersatz für die Grundwasser fas
sung «Muzell» wird ein neues Pump
werk «Erlen» erstellt und das alte 
Werk zurückgebaut. Die neue Grund
wasserfassung wird an das Trans
port leistungssystem des Zweckver
ban des Wasserversorgung Neun
kirchGächlingen angeschlossen, 
um diese Gemeinden mit ausrei
chend Trink und Löschwasser zu 
versorgen.

Im Zusammenhang mit dem Baupro
jekt wurden auch die Lärmeinflüsse 
untersucht. Die negativen Einflüsse 
beschränken sich auf drei Liegen
schaften im Bereich «Sternen». Die
ser Mehrbelastung von drei Liegen
schaften steht eine markante Lärm
entlastung zahlreicher Grundstücke 
gegenüber, die sich nördlich der 
Bahn im Gebiet «Glaser» befinden.

Die Gesamtkosten belaufen sich ge
mäss Bauprojekt auf 19,5 Millionen 
Franken (inkl. MWST) und enthalten 
das neue Grundwasserpumpwerk 
«Erlen» mit Kosten von rund 2 Milli
onen Franken, das als Folge der Ver
kehrstrennung von Schiene und 
Strasse und auch im Vorgriff auf den 
Doppelspurausbau das bestehende 
Pumpwerk «Muzell» ersetzen soll.

Bahnübergänge bei Wilchingen
Hallau

Die Hauptelemente zur Aufhebung 
der Bahnübergänge bei der Station 
WilchingenHallau sind ein unter der 
Bahn liegender Strassenkreisel, die 
Bahnbrücke für die EisenbahnDop
pelspur über dem Kreisel und die 
neue Fussgänger und Radwegunter
führung beim Bahnhof sowie die 
neue Gestaltung und Organisation 
des Bahnhofplatzes. Der Kreisel 
kommt östlich des heutigen Bahn
über gangs der Kantonsstrasse H13 
direkt unter das Bahntrassee zu lie
gen. Die Verbindungsstrassen wer
den abgesenkt und unter der Bahn 
hindurch über den neuen Kreisel ge
führt (vgl. Situationsplan und Foto
montage Seite 42). Damit der Kreisel 
bei einem Hochwasser des Müli
bachs nicht überflutet wird, sollen 
der Tiefenweg lokal abgesenkt und 
Hochwasser schutzwälle erstellt 
werden. 

Die Bannenstrasse (neu: Kantons
stras se K72) übernimmt den Verkehr 
in Richtung Hallau. Richtung Wilchin
gen wird die bestehende Strasse Tie
fenweg (neu: Kantonsstrasse K71) 
über den Mülibach benützt. Die 
Bahn soll mittels einer Brücke über 
den Kreisel geführt werden.
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Zur Sache
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Die neue Personen und Fahrrad un
terführung kommt westlich des heu
tigen Bahnhofsgebäudes zu liegen 
und ermöglicht die Aufhebung des 
Bahnübergangs «Unterneu haus». Sie 
dient auch dem schienen freien und 
behindertengerechten Zu gang zu 
den Geleisen. Beidseits der Bahn 
werden je eine Rampe und eine 
Treppe erstellt.

Im Ausbaubereich des Kreisels so wie 
der Personen und Fahrradunter füh
rung liegen diverse Werkleitun gen. 
Sie müssen verlegt werden. Eben so 
ergeben sich durch die Ab senkung 
der Strassen diverse Anpas sungen 
bei Nachbargrund stü cken. Durch die 
neue Verkehrsfüh rung wird die gefähr
liche Strassen kreu zung südlich des 
Bahnüber gangs WilchingenHallau 
entschärft. Die heu tige Strasse zwi
schen Unter neu haus und Wilchingen 
soll nur noch der Grundstücker
schlies sung dienen.

Der Bahnübergang des Feldwegs bei 
«Chrummenlanden» kann mit der 
geplanten Lösung ersatzlos aufge
hoben werden.

Die Gesamtkosten belaufen sich ge
mäss Bauprojekt auf rund 14,5 Milli
onen Franken (inkl. MWST) und ent
hal ten auch die Um gestaltung des 

Bahnhofbereichs. Die  ser Bereich 
muss wegen der neu en Verkehrs
situation und füh rung an die geän
derten Verhältnisse eben so ange
passt werden wie die Zu gänge zum 
Perron. Insgesamt kön nen mit dem 
Betrag von 14,5 Milli onen Franken 
drei Bahnüber gänge aufgehoben 
und der Bahnhof Wil chingenHallau 
modernisiert und attraktiver gestaltet 
werden.

Kosten und Finanzierung 

Allgemein ist bei der Finanzierung zu 
berücksichtigen, dass sämtliche Bau
projekte entweder ausschliess lich 
von deutschen Partnern finan ziert 
oder mit einem namhaften Bei trag 
unterstützt werden. Es ist nicht 
selbst verständlich, dass die deut
sche Seite diese Investitionen in 
Millionenhöhe im Ausland tätigt und 
bereit ist, mit Blick auf das 150Jahr
Jubiläum der DBStrecke im Jahr 
2013 beträchtliche Anstrengungen 
zum Ausbau und zur Modernisierung 
dieser Bahnlinie zu unternehmen.

Doppelspurausbau und 
Elektrifizierung

Gestützt auf den Staatsvertrag zwi
schen der Eidgenossenschaft und 
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dem Grossherzogtum Baden von 
1852 zur DBLinie, wonach grund
sätzlich Deutschland für den Bau 
und den Betrieb dieser Bahn strecke 
durch den Kanton Schaff hau sen 
verantwortlich zeichnet, haben die 
deutschen Partner im Rahmen der 
DeutschSchweizerischen Kom
mission für die grenzüberschreiten
den Eisenbahnstrecken zugesichert, 
dass sie beim Doppelspurausbau 
ihren vertraglichen Verpflichtungen 
nachkommen werden, wenn sich 
der Kanton Schaffhausen im Gegen
zug an der Aufhebung der Bahnüber
gänge massgeblich beteiligt. Für 
den Doppelspurausbau zwischen 
Erzingen und Beringen bis ins Jahr 
2013 hat das Bundesverkehrsminis
te rium der DB 53 Millionen Euro zu
ge  sichert. 

Auch bei der Aufteilung der Kosten 
für die Aufhebung der Bahnüber
gänge konnte ein Durchbruch erzielt 
werden. Für den Anteil der Bahn ha
ben sich die Staatsvertragspartner 
darauf verständigt, dass das deut
sche Eisenbahnkreuzungsgesetz 
sinngemäss auf Schweizer Gebiet 
an gewendet wird. Demnach beteiligt 
sich die deutsche Seite an der Auf
hebung eines Bahnübergangs mit 
einem Drittel an den kreuzungs be
dingten Kosten. Zwei Drittel sind auf 

der Basis der massgeblichen Grund
lagen und des Strassengesetzes 
vom Kanton Schaffhausen und von 
den Standortgemeinden zu tragen. 

Nicht Bestandteil deutscher Finan zie
rungsgrundlagen ist die Elektrifizie
rung der DBStrecke auf Schweizer 
Gebiet. Dieses Vorhaben ist Gegen
stand des Agglomerationspro
gramms und soll auf der Basis des 
Bundesgesetzes über den Infra struk
turfonds für den Agglomerations ver
kehr, das Nationalstrassennetz so
wie die Hauptstrassen in Bergge bie
ten und Randregionen (Infrastruktur
fonds gesetz) von Bund und Kanton 
Schaffhausen gemeinsam finanziert 
werden. Der Bund hat dafür eine 
Kostenbeteiligung von 40 Prozent in 
Aussicht gestellt, und die entspre
che nde Mitfinanzierung durch den 
Kanton ist Gegenstand eines wei
teren Projekts im Klettgau und beim 
Agglomerationsverkehr.

Bahnübergänge

Bahnübergänge bei Neunkirch

Aufgrund des Bauprojekts vom Feb
ru ar 2009 wird bei einer Kostenge
nauig keit von ± 10 % mit den folgen
den Kosten gerechnet (Preisstand 
Dezember 2008):
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Gestützt auf den bereits bei der Auf
he bung des Bahnübergangs «Zoll
stras se» in Neuhausen am Rheinfall 
mit der Bundesrepublik Deutschland 
vereinbarten Kostenverteilschlüssel 
von einem Drittel für die Bahn und 

Über den Zweckverband der Wasser
versorgung NeunkirchGächlingen 
ist auch die Gemeinde Gächlingen 
am Beitrag der Gemeinde Neunkirch 
beteiligt. Der entsprechende Beitrag 
wurde vom Zweckverband am 
31. März 2009 genehmigt und der 

Landerwerb und Inkonvenienzen Fr. 1’125’000.–
Strassenbau (exkl. Überführung «Erlen») Fr. 7’728’000.–
Überführung «Erlen» inkl. Strassenbau Fr. 1’527’000.–
Strassenunterführung «Grosser Letten» Fr. 3’867’000.–
Rad und Fusswegunterführung «Grosser Letten» Fr. 2’138’000.–
Grebengraben inkl. Damm, Unterhaltsweg Fr. 895’000.–
Rückbau Pumpstation «Muzell» Fr. 250’000.–
Neues Grundwasserpumpwerk «Erlen» Fr. 1’970’000.–
Gesamtkosten (inkl. 7,6 % MWST  Fr. 19’500’000.–
und 10 % Unvorhergesehenes) 

gestützt auf das Strassengesetz und 
die Verhandlungen mit der Gemein
de Neunkirch sowie den zuständigen 
Stellen für den Hochwasser und 
Brandschutz werden die Kosten wie 
folgt aufgeteilt:

Kanton Schaffhausen Fr. 10’342’281.–
Deutschland / DB Fr. 6’500’000.–
Gemeinde Neunkirch Fr. 1’894’886.–
Kostenbeitrag Bund für Hochwasserschutz Fr. 122’500.–
Kostenbeitrag der Werke an Werkleitungen  Fr. 312’000.–
   (EKS AG, Swisscom)
Kostenbeitrag Feuerpolizei für Löschwasserversorgung Fr. 328’333.–

ver bleibende Betrag der Gemeinde 
Neunkirch von 1,5 Millionen Franken 
wurde an der Gemeindeversamm
lung vom 19. Juni 2009 bewilligt.
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Bahnübergänge bei Wilchingen
Hallau

Aufgrund des Bauprojekts vom Feb

Gestützt auf den bereits bei der Auf
hebung des Bahnübergangs «Zoll
strasse» in Neuhausen am Rheinfall 
mit der Bundesrepublik Deutschland 
vereinbarten Kostenverteilschlüssel 
von einem Drittel für die Bahn und 
gestützt auf das Strassengesetz und 
die Verhandlungen mit der Gemein
de Wilchingen sowie den zuständi
gen Stellen für den Hochwasser

Teilabschnitt Kreisel   Fr. 8’761’726.–
 Kreisel und Zufahrtsstrassen Fr. 4’146’531.–
 Anschluss alte K71 an neue K71 Fr. 417’225.–
 Absenkung K71 (Hochwasserschutz) Fr 397’221.–
 Brücke DB Fr. 3’800’749.–

Teilabschnitt im Bereich Bahnhof   Fr. 5’551’094.–
 Bannenstr. im Bereich Bahnhofareal Fr. 884’460.–
 Bannenstr. im Bereich Gleisanschluss Fr. 425’798.–
 Park & Ride Fr. 410’081.–
 Unterführung Fr. 2’857’706.–
 Bahnhofplatz Fr. 845’881.–
 Kreuzung H13  Bahnhofstrasse Fr. 127’168.–

Teilabschnitt Radwege   Fr. 187’180.–

Gesamtkosten (inkl. 7,6 % MWST   Fr. 14’500’000.–
und 10 % Unvorhergesehenes)

ruar 2009 wird bei einer Kostenge
nauig keit von ± 10 % mit den folgen
den Kosten gerechnet (Preisstand 
De zember 2008):

schutz werden die Kosten wie folgt 
aufgeteilt:

Kanton Schaffhausen Fr. 7’982’952.–
Deutschland / DB Fr. 4’833’333.–
Gemeinde Wilchingen Fr. 1’544’688.–
Kostenbeitrag Bund 
für Hochwasserschutz Fr. 139’027.–

Zur Sache
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Neues Bahn und Buskonzept

Zusätzlich zu den Investitionen in die 
Verkehrsinfrastruktur ist bei den Be
triebskosten für das neue Bahn und 
Buskonzept im Klettgau mit Verbin
dungen im Halbstundentakt mit un
ge deckten Kosten und einem Abgel
tungsmehrbedarf von 1,6 Millionen 
Franken pro Jahr zu rechnen. Da 
sich für diese Angebotsverdichtun
gen aus dem Staatsvertrag von 
1852 für die deutsche Seite keine 
Finanzierungsverpflichtung ableiten 
lässt, sind diese Mehrkosten von 
Kan ton und Gemeinden auf der Ba
sis des neuen Gesetzes über die För
derung des öffentlichen Verkehrs 
vom 9. Mai 2005 (GöV) zu finan zie
ren. 

Gestützt auf Art. 32 lit. e der Kan
tons verfassung vom 17. Juni 2002 
und Art. 13 GöV untersteht ein sol
cher Beschluss obligatorisch der 
Volksabstimmung. Der Anteil der Ge
meinden an den zusätzlichen Kosten 
beträgt zusammen 25 Pro zent und 
ist in Art. 11 Abs. 1 lit. a GöV gere
gelt. Demzufolge kann der Kredit 
gemäss Art. 25 Abs. 4 des Finanz
haushaltgesetzes netto be schlossen 
werden; er beträgt für den Kanton 
1,2 Millionen Franken.

Inwiefern sich die Gemeinde Hallau 
am Beitrag der Gemeinde Wilchin
gen beteiligt, ist Gegenstand von 
Ver handlungen zwischen Wilchingen 
und Hallau. Die Gemeindeversamm
lung von Wilchingen hat den Gemein
de beitrag von 1,5 Millionen Franken 
am 19. Juni 2009 bewilligt.

Folgen für die Laufende Rechnung 

Als Folge der Investition des Kan
tons Schaffhausen zur Aufhebung 
der Bahnübergänge bei Wilchingen 
und Neunkirch in der Höhe von total 
18,4 Millionen Franken wird die Lau
fende Rechnung während 27 Jahren 
mit durchschnittlich Fr. 927’000.– 
pro Jahr belastet. Dieser Betrag 
setzt sich aus Abschreibungen von 
Fr. 681’000.– sowie bei einem ange
nommenen Zinssatz von 3,0 Prozent 
aus Zinsen auf dem investierten Ka
pi tal von durchschnittlich 8,2 Milli
onen Franken pro Jahr zusammen. 
Die Kosten für den betrieblichen 
Unterhalt fallen praktisch nicht ins 
Gewicht. Dagegen ist voraussicht
lich in etwa 20 bis 30 Jahren mit 
einem baulichen Unterhalt in heute 
noch nicht bezifferbarer Höhe zu 
rechnen.
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Allfällige Beiträge des Bundes sind 
im Rahmen des ordentlichen Bestell
verfahrens im Jahr der Einführung 
des neuen Angebots zu beantragen; 
die Beiträge sind abhängig von der 
Finanzsituation des Bundes.

Zur Sache
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Kantonsrates

Die Vorlage für das Bahn und Bus
konzept mit der Einführung des Halb
stundentakts und der Aufhebung 
von fünf Bahnübergängen im unte
ren Klettgau stiess sowohl in der vor
beratenden Kommission als auch im 
Kantonsrat auf grosse überpartei
liche Zustimmung. Die Vorlage war 
im Grundsatz unbestritten und wur
de allgemein begrüsst. Vom Ausbau 
des öffentlichen Verkehrs im unteren 
Klettgau kann diese Region nachhal
tig profitieren, die sich in der Vergan
gen heit wesentlich schlechter als 
andere Kantonsteile entwickelt hat. 
Die Investitionen schaffen die Grund
lagen für eine zeitgemässe Anbin
dung des unteren Klettgaus Rich
tung Schaffhausen, aber auch an 
den Wirtschaftsraum Zürich. Sie 
liegen im Interesse des ganzen 
Kantons, schaffen sie doch die Mög
lichkeit, diese Bahnstrecke zu elektri
fizieren und damit Schaffhau sen 
mittelfristig mit schnellen Zügen 
nach Basel besser zu erschliessen, 
wie der Tenor der Ausführungen 
lautete. 

Alle Ratsmitglieder, die sich mit 
einem Votum an den Beratungen 
beteiligten, unterstützten die Vorlage 
grundsätzlich und lobten sie als 
«sehr gutes Projekt». Sie unterstri
chen die Bedeutung der Vorlage für 

die Region, aber auch für den gan
zen Kanton. Der untere Klettgau 
brau che einen attraktiven öffent
lichen Verkehr. Die Ratsmitglieder 
betonten die einmalige Chance, die 
der untere Klettgau mit der aktuellen 
Investitionsbereitschaft der deut
schen Vertragspartner erhalte. Diese 
Chance gelte es jetzt zu nutzen. Ob 
bei einer Ablehnung der Vorlage die 
deutschen Investitionsbeiträge an 
die Doppelspur und die Bahnüber
gänge in der Höhe von rund 100 
Millionen Franken später erneut für 
den unteren Klettgau zur Verfügung 
stünden, sei mehr als fraglich. Die 
Parlamentarierinnen und Parlamen
tarier betonten, dass der öffentliche 
Verkehr mit dem Halbstundentakt 
ein grosses Potenzial bringe: an 
Zuzügern, an Investoren, an Arbeits
plätzen. Die Annahme der Vorlage 
ermögliche eine nachhaltige Entwick
lung des unteren Klettgaus.

In der Diskussion sicherte der Regie
rungsrat die stündliche Anbindung 
Guntmadingens an die Zugverbin
dun gen zu; sie soll mit einem Klein
bus erfolgen. Er erklärte sich auch 
bereit, Flora und Fauna bei der Um
setzung des Projekts speziell zu 
schützen sowie bei künftigen Vorla
gen Natur und Heimatschutz von 
Beginn weg miteinzubeziehen. 
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Grundsätzlich stellte der Regierungs
rat erfreut fest, dass bei der Vorlage 
ein Schulterschuss über die Partei
gren zen hinweg stattgefunden habe. 
Er betonte, dass die rund 53 Millio
nen Euro der DB für die Doppelspur 
bei einem Nein wohl unwiederbring
lich verloren wären.

Erwägungen des 
Kantonsrates

Der Kantonsrat hat den erforderli
chen Staatsbeitrag für das Bahn 
und Buskonzept und die Aufhebung 
der Bahnübergänge mit 55 zu 0 Stim
men einstimmig gutgeheissen. Er be
antragt Ihnen, sehr geehrte Stimm
bür gerinnen und Stimmbürger, sei
nem Beschluss vom 8. Juni 2009 
zuzustimmen.

Im Namen des Kantonsrates

Der Präsident: 
Markus Müller

Die Sekretärin: 
Erna Frattini
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Kantonsrates

Beschluss 09-49
über das neue Bahn- und Buskonzept 
sowie die Aufhebung der Bahnübergänge 
im Klettgau 
vom 8. Juni 2009 

Der Kantonsrat Schaffhausen  

beschliesst:

1.
1 Für das neue Bahn- und Buskonzept im Klettgau mit Verbindungen im 
Halbstundentakt wird nach Abzug der Gemeindebeiträge ein jährlicher 
Staatsbeitrag von Fr. 1'200'000.-- bewilligt. 
2 Der Beitrag entspricht dem Projekt- und Preisstand vom Dezember 
2008 und kann vom Regierungsrat um die ausgewiesene Teuerung er-
höht werden. 
3 Er reduziert sich um allfällige Beiträge Dritter. 

2.
1 Für die Aufhebung der beiden Bahnübergänge «Erlen» und «Grosser 
Letten» in Neunkirch sowie für die Aufhebung der drei Bahnübergänge 
«Unterneuhaus», «Trasadingerstrasse» und «Chrummenlanden» in 
Wilchingen wird ein Gesamtkredit von Fr. 18'400'000.-- bewilligt.  
2 Der Kredit entspricht dem Projekt- und Preisstand vom Dezember 
2008 und wird bis zur Fertigstellung der einzelnen Objekte um die aus-
gewiesene Teuerung sowie allfällige Anpassungen der Mehrwertsteuer 
erhöht. 

3.
1 Dieser Beschluss untersteht dem Referendum. 
2 Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten der einzelnen Artikel. 
Für das Inkrafttreten ist die Zustimmung der betroffenen Einwohnerge-
meinden und der deutschen Vertragspartner zu ihrem Kostenanteil er-
forderlich.  
3 Dieser Beschluss ist im Amtsblatt zu veröffentlichen und in die kanto-
nale Gesetzessammlung aufzunehmen. 

Schaffhausen, 8. Juni 2009 Im Namen des Kantonsrates 
 Der Präsident: 
 Markus Müller 

 Die Sekretärin: 
 Erna Frattini 
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